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Zeit ist Leben, und Leben ist Verantwortung,
und Verantwortung bestimme eure Zeit.

      Augustinus Aurelius (354 - 430)

1. Vorwort
Während man vor einigen Jahren die „Politikverdrossenheit“ anmahnte, ist in letzter Zeit 
eine verstärkte Politisierung festzustellen. Gerade junge Menschen gehen auf die Straße 
und demonstrieren für mehr Klimaschutz. Eine gute und wichtige Entwicklung. Um eine 
ganzheitliche Nachhaltigkeit zu erreichen, sollte man aber noch weiter gehen. Die UNO hat 
aus diesem Grund 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung festgelegt.
Menschenwürdige, soziale Rahmenbedingungen spielen bei den meisten dieser Ziele eine 
entscheidende Schlüsselrolle. 

Die wohnungslosenhilfe biberach e.V. setzt sich seit über 30 Jahren für arme Menschen 
und soziale Randgruppen ein, um diesen eine würdige Teilhabe in unserer Gesellschaft zu 
ermöglichen. Ein großes Problem ist und bleibt der Zugang zu bezahlbarem Wohnraum. In 
einer prosperierenden Region, wie dem Landkreis Biberach trifft diese Problematik alle Ge-
sellschaftsschichten – wenn auch unterschiedlich stark. Der Schlüssel für die Bekämpfung 
von Obdach- und Wohnungslosigkeit liegt in einem besseren Zugang zu erschwinglichen 
Wohnungen. Ebenso muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass sozial benachteiligte, 
oft bildungsferne Mitmenschen adäquate Arbeitsmöglichkeiten finden. Die Schere zwischen 
arm und reich wird seit Jahren größer, durch die derzeitige Corona-Pandemie besteht die 
Befürchtung, dass sich dieser Trend noch schneller verstärken wird. Ziel muss es daher 
sein, sowohl im Bestand von Wohnraum als auch bei neuen Wohn-Bauprojekten den Zu-
gang zu Wohnraum für alle Wohnungssuchende zu ermöglichen. Gleiches gilt für den Ar-
beitsmarkt.
Wenn wohnungs- und obdachlose Menschen die Negativspirale „arbeitslos – wohnungslos 
– perspektivlos“ durchbrechen können, ist dies für alle ein Gewinn, denn wenn Menschen 
menschenwürdig leben und arbeiten können, fallen sie den sozialen Sicherungssystemen 
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weniger „zur Last“.
Wirksame und frühzeitige Prävention, wie sie die wohnungslosenhilfe biberach e.V. anbie-
tet, setzt genau hier an. Durch eine gute Zusammenarbeit aller Verantwortlichen ist dieses 
nachhaltige und sozialverträgliche Ziel zu erreichen.
Dies ist eine gesellschaftliche Verpflichtung, der wir uns alle stellen müssen und auch 
sollten – für eine menschenwürdige Zukunft aller!

Innerhalb der wohnungslosenhilfe biberach e.V. hat Cornelia Paul zum Ende des Jahres 
2019 den ersten Vorsitz an Albrecht Weil abgegeben.
Frau Paul prägte über Jahrzehnte die Entwicklung, das Leitbild und die inhaltliche Arbeit 
des Vereins.
Wir danken Ihr herzlich für die überaus engagierte und sehr prägende gute jahrelange 
Zusammenarbeit. 
Erfreulicherweise bleibt Frau Paul weiter als aktives Mitglied dem Verein erhalten.

Mit Albrecht Weil hat die wohnungslosenhilfe biberach e.V. nun ebenfalls einen engagierten 
und kompetenten Menschen gewonnen, der die Arbeit seiner Vorgängerin weiterführen und 
mit neuen Impulsen ausfüllen wird. 
Wir wünschen ihm viel Erfolg damit.

Ein herzliches Dankeschön sei den vielen und für uns sehr wichtigen Spenderinnen und 
Spendern gesagt, die die Arbeit und das erweiterte Angebot der wohnungslosenhilfe biber-
ach e.V. finanziell unterstützten. Neben 23 privaten Spenderinnen und Spendern möchten 
wir uns namentlich bei der Bruno-Frey-Stiftung, dem VR Gewinnsparverein, der Ev. Kir-
chengemeinde Ersingen, der Kreisjägervereinigung, dem Reformhaus Bacher, dem Klei-
dertreff Ochsenhausen und den Initiatoren des Weihnachts-Open-Air-Kinos ganz herzlich 
bedanken.
Dank gilt ebenfalls den Kooperationspartnern sowie allen Kolleginnen und Kollegen aus den 
unterschiedlichen Sozialen Diensten für die gute und konstruktive Zusammenarbeit.

Zu guter Letzt ein großes Dankeschön, auch im Namen des Vorstands, an meine Mitarbei-
tenden, die trotz manch schwierigen Rahmenbedingungen stets großes Engagement und 
Leidenschaft in ihrer Tätigkeit zeigten.

Geschäftsleitung 
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2. Team der wohnungslosenhilfe biberach e.V.
Vorstand

Cornelia Paul    Albrecht Weil     Pfarrer Peter Schmogro
(1. Vorsitzende    (1. Vorsitzender)  (2. Vorsitzender)
bis 05.11.19)    seit 05.11.19)

Fachberatungsstelle, Ambulant Betreutes Wohnen, TABULA (U25 
Projekt), Fachstelle, Aufnahmehaus für Frauen

  Ulrike Wachter       Lisa Klöß    Maike Kalenberg    Claudia Noethen  Anna Karacsony  Hildegard Mühler
  - Geschäftsleitung -

  Natia Oehlcke     Claus Fischerkeller Manuela Engelmann  Oksana Ajtimova

BQVB 2019 - „P.I.T.A.“

 Andreas Szedlak    Horst Grunewald   Bernhard Fischer    Tomas Poslovski      Mirjam Engert

Verwaltung        Tagesstätte           QM-Beauftragte

   Michaela Ege       Sabine Ellert               Ute Missel       Sundus Almhanna    Anastasia Deev

Nicht auf dem Bild: Max Graf (Fachberatungsstelle), Karin Beckham (Verwaltung), Hans-Jürgen Paul (BQVB)
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4. Fachberatungsstelle
In allen Bereichen der Wohnungslosenhilfe ist seit Jahren eine Zunahme der Perso-
nen mit Mehrfachproblematik festzustellen. Dies betrifft den Umfang und die Komple-
xität ihrer Problemlagen,  aber auch die Vielzahl ihrer Diagnosen und Krankheitsbilder. 
Bezeichnend ist, dass dieser Personenkreis zumeist ohne Krankheitseinsicht ist.

Die ambulante Fachberatungsstelle der wohnungslosenhilfe biberach e.V. ist die zentrale 
Anlaufstelle für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen nach 
§§67 ff. SGB XII im Landkreis Biberach.
Das Sozialgesetzbuch Zwölf (SGB XII) sieht in den §§ 67, 68 und 69 Hilfen zur Über-
windung besonderer Schwierigkeiten vor, insbesondere durch Beratung und persönliche 
Dienstleistungen. Wenn „besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten“ 
verbunden sind – beispielsweise bei Wohnungs- oder Obdachlosigkeit oder nach einer 
Haftentlassung – soll eine gezielte Hilfestellung zur Überwindung der Schwierigkeiten 
gewährt und eine Eingliederung in das gesellschaftliche Leben ermöglicht werden. Ziel 
der Hilfe ist aber auch, zu verhindern, dass sich die Situation verschlimmert.

4.1 Darstellung der Problemlagen

Die Hilfeangebote zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten beschränken sich 
nicht auf Hilfemaßnahmen, die nur einen Teil des Hilfebedarfs abdecken. Sie stellen einen 
umfassenden Ansatz dar, damit wird versucht der Lebenssituation der Ratsuchenden, die 
aus einer Vielzahl an Problemen besteht Rechnung zu tragen. 
Zudem besitzen die meisten Hilfesuchenden nur eingeschränkte Fähigkeiten diese unter-
schiedlichen Probleme aus eigenen Kräften zu überwinden oder zu lösen.
Unser Hilfeangebot beinhaltet alle Maßnahmen, die notwendig sind, diese Schwierigkeiten 
abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhindern. Immer 
wichtiger dabei ist uns die Prävention neben der Rehabilitation bzw. Resozialisierung. 

Die gemeinsame Grundlage aller Angebote ist die Hilfebedürftigkeit des einzelnen Men-
schen. Der Hilfeprozess basiert auf Freiwilligkeit und orientiert sich an den Ressourcen 
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des Hilfesuchenden und den Möglichkeiten des sozialen Netzes. Das gesamte Hilfesystem, 
gemäß §§67 ff SGB XII, ist systematisch aufeinander abgestimmt und aufgebaut.

4.2 Aufgaben

Zu den Aufgaben der Fachberatungsstelle gehören Erstgespräche, Case-Management, 
strukturelle Hilfemaßnahmen und Sozialhilfeplanung mit den hilfesuchenden Menschen.
Einzelfallbezogene Maßnahmen sind:

• Erst- und Folgeberatung
• Klärung des persönlichen Hilfebedarfs
• Klärung der rechtlichen und geeigneten Hilfeformen
• Stärkung der Selbsthilfekräfte
• Erstellung eines geeigneten Hilfeplans
• Koordination mit anderen Hilfesystemen
• Eventuell Vermittlung zu anderen Fachdiensten
• Vermittlung innerhalb des eigenen Hilfesystems
• Auszahlung des Arbeitslosengeldes II in Form von Tagessätzen an alleinstehende  
 Wohnungslose
• Unterstützung bei der Beschaffung oder Erhaltung von Wohnraum
• Unterstützung bei der Beschaffung oder Erhaltung von Arbeitsplätzen
• Hilfe bei Anträgen und Behördenangelegenheiten
• Entlastung der Behörden durch professionelle Bedarfsklärung
• Vermittlung von Gesundheitshilfen

 
Strukturelle Hilfen bestehen aus:

• Öffentlichkeitsarbeit
• Netzwerkarbeit
• Kontaktaufbau zum Gemeinwesen, wie z.B. Kirchen, Vereine, Bevölkerung
• Konzeptionelle Arbeit
• Verhandlungen mit Stadt und Landkreis

Jeden Vormittag von Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr bietet eine sozialpädagogi-
sche Fachkraft die sogenannte „offene Sprechstunde“ an.
Im Beratungsalltag bedeutete dies, das Beratungsanfragen (persönlich oder telefonisch) 
direkt, über Angehörige oder Einrichtungen aufgenommen und sogenannte „Erstgesprä-
che“ vereinbart wurden. 
In diesem Gespräch wurden die persönlichen Daten erfragt und erhoben; der Grund bzw. 
das Anliegen wurde geklärt.
Nach diesem Erstgespräch konnte entschieden werden, welche Fachbereiche der woh-
nungslosenhilfe biberach e.V. (Bsp. Fachstelle, U25, weiterführende Hilfe, Aufnahmehaus, 
etc.) oder Maßnahmen angeboten werden konnten.
Dies bildete die Grundlage für weitergehende Beratungs- und Hilfeangebote. Um eine wirk-
liche „Resozialisierung“ der Hilfesuchenden zu ermöglichen, sind oft längerfristige Betreu-
ungsprozesse notwendig. Die zu bearbeitenden Problemfelder bezogen sich meist auf alle 
Lebensbereiche (Gesundheit, existenzielle Sicherung, Wohnung, soziale Kontakte, Ausbil-
dung und Arbeit). Häufig kam es zu einer Weitervermittlung an andere Dienste im Land-
kreis. So hat sich der Arbeitsschwerpunkt der Fachberatung in den letzten Jahren immer 
mehr zu einer Clearingstelle gewandelt.

4.2.1 Kooperationen mit Fachdiensten und Behörden
Im Fachbereich Wohnungslosenhilfe gibt es mit allen benachbarten Hilfesystemen im Land-
kreis Biberach Schnittstellen. Dazu gehören das Gesundheitssystem inkl. Psychiatrie, die 
Straffälligenhilfe, die Eingliederungshilfe, die Suchtkrankenhilfe, die Altenhilfe und die Ju-
gendhilfe und natürlich das sehr differenzierte Hilfesystem der unterschiedlichen Bera-
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tungsangebote in Stadt und Landkreis. Darüber hinaus gibt es auch Vermittlungen in Hil-
feangebote außerhalb des Landkreises.
Die wohnungslosenhilfe biberach e.V. verfügt über umfassende Kooperationsstrukturen im 
sozialen Hilfesystem. 
Vernetzungen und Kooperationen wurden gezielt für die Hilfegewährung genutzt, sowie 
gepflegt und weiterentwickelt. Kooperationen erfolgten u. a. mit folgenden Stellen:

4.3 Aus der Praxis
Im Arbeitsalltag der Fachberatungsstelle nahm die Antragsstellung von existenzsichernden 
Leistungen (Grundsicherung für Arbeitssuchende, Grundsicherung im Alter bzw. bei Er-
werbsunfähigkeit, Bezug von Arbeitslosengeld I und II, Krankengeld) einen großen Raum 
ein.
Ebenso wurde die Begleitung bei Behördengängen von den Klienten in Anspruch genom-
men. Hierdurch entstand ein häufiger Kontakt zu diesen Personen. Dieser regelmäßige 
Kontakt wurde auch von den SachbearbeiterInnen der Hilfesysteme ALG I und ALG II ge-
nutzt. Um diese Leistungen erhalten zu können, ist eine sichere Erreichbarkeit Bedingung. 
Aus diesem Grund bot die Fachberatungsstelle den Klienten die Einrichtung einer Postad-
resse an. 
2019 nahmen dies durchschnittlich 65 Personen in Anspruch. Die Postzustellung erfolgte 
mit der allgemeinen Post der wohnungslosenhilfe biberach e.V., wurde sortiert und an die 
angeschriebenen Personen ausgehändigt. Bei Bedarf wurden die Briefe gemeinsam durch-
gesehen und bearbeitet.
Des Weiteren übernahm die Fachberatungsstelle die Auszahlung des Arbeitslosengeldes II 
in Form von Tagessätzen. Diese vom Landratsamt delegierte Aufgabe beinhaltet Bedarfs-
klärung, Antragstellung und Klärung der für die Krankenversicherung relevanten Daten.
Darüber hinaus wird das Arbeitslosengeld II in Absprache mit den jeweiligen Sachbearbei-
tern des Kreissozialamts (Fachbereich Arbeit) bei entsprechendem Bedarf an Personen mit 
ungeklärter Wohnsituation ausbezahlt.

Auch in Jahr 2019 waren Schulden ein großes Thema innerhalb der Beratung. Viele Klien-
tInnen haben selbst keinen Überblick mehr über ihre Schuldensituation, die sich meist über 
Jahre hinweg angesammelt haben. Oftmals werden Briefe nicht mehr geöffnet, aus Angst 
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vor „unangenehmer Post“.
Den KlientInnen wurde angeboten alle aufgelaufenen Briefe in die Beratung mitzubringen. 
Dann wurden die Schulden sortiert und priorisiert. Bei Bedarf bzw. wenn eine schnelle Re-
aktion unumgänglich war, wurde in Absprache mit der Schuldnerberatung des Landkreises 
ein erstes Schreiben an die Gläubiger aufgesetzt. 
Es wurde Kontakt zur Schuldnerberatung des Landkreises aufgenommen, ein Ersttermin 
vereinbart und dem Klienten Hilfestellung beim Ausfüllen des Anmeldebogens angeboten. 
Die Schulden unseres Klientels sind zumeist vielseitig, wie z.B. Schulden aus Handyver-
trägen, Geldstrafen etc.. Oftmals haben sie Mietschulden, meist folgt eine Kündigung der 
Wohnung seitens des Vermieters. Stromschulden bestehen ebenfalls, der Energieversorger 
droht mit der Abstellung des Stroms. Sind diese Klienten im Bezug von ALG II, kann eine 
Miet-und Stromschuldenübernahme beim Landkreis beantragt werden. Bei diesen Themen 
gab es eine enge Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden des Fachbereichs „Fachstelle“.
Durch die Beratung wurde versucht den Klienten ein adäquater Umgang mit ihrem Geld 
nahezubringen (Geldverwaltung), damit keine neuen Schulden entstehen konnten. Da un-
ser Klientel größtenteils ALG II-Leistungen bezieht ist es umso schwieriger die Schulden 
abzubezahlen. Oftmals drohte eine Pfändung des Kontos, wobei ein schnelles Reagieren 
und das Einrichten eines Pfändungsschutzkontos notwendig wurden. 
Durch die gute Zusammenarbeit mit der Schuldnerberatung des Landkreises und durch 
das Fortbildungsangebot für MitarbeiterInnen der wohnungslosenhilfe biberach e.V. konnte 
eine adäquate Beratung zum Thema Schulden gewährleistet werden.

Neben der klassischen Einzelfallhilfe bot die Fachberatungsstelle allgemeine sozialraumbe-
zogene Leistungen an:

• Aufklärung, Information und Öffentlichkeitsarbeit, wie z.B. Vorstellung  
 anderer Einrichtungen in der Fachberatungsstelle oder die Teilnahme an 
 Dienstbesprechungen im Jobcenter und der Agentur für Arbeit (Sensibilisierung 
 für den Fachbereich Wohnungslosenhilfe und deren Klientel)
• Aufsuchende Hilfe und Hausbesuche sind grundlegende Bestandteile der 
 Fachberatungsstelle
• Regelmäßige Besprechungen im Team der sozialpädagogischen Fachkräfte:  
 Hier wurden Fälle besprochen, Strategien entwickelt um den Hilfeprozess  
 weiterzuführen, aber auch Ideen für neue Projekte bzw. Konzepte gesammelt
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Während des gesamten Jahres wurden bei Todesfällen von KlientInnen der wohnungslosen-
hilfe biberach e.V. sogenannte „Trauertafeln“ zum Gedenken in der Tagesstätte aufgestellt. 
Auf Wunsch wurde unser Klientel zu Beerdigungen bzw. Friedhofsbesuchen begleitet.

4.4 Fortbildung und Förderung der MitarbeiterInnen
Der Fachbereich der Wohnungslosenhilfe steht mit seinen Diensten und Einrichtungen in 
einem permanenten Prozess von Veränderungen und wechselnden Anforderungen. Für die 
Umsetzung der konkreten fachlichen Arbeit sind alle Mitarbeitenden und damit auch Ar-
beitsanleiterinnen und Arbeitsanleiter, hauswirtschaftliches Personal und Verwaltungsmit-
arbeiterinnen verantwortlich. Sie sind gefordert, die Bedarfe des Klientels, rechtliche und 
konzeptionelle Veränderungen unserer Einrichtung in ihre Tätigkeit zu integrieren. 
Gleichzeitig sind unsere Mitarbeitenden in ihrem Arbeitsalltag häufig sogenannten „schwie-
rigen Situationen“ ausgesetzt. Das bedeutet, dass sie nicht berechenbaren und scheinbar 
„unlösbaren Problemen“ gegenüberstehen. Sie müssen trotzdem unmittelbar konstruktiv, 
deeskalierend und problemlösend agieren.
Um dies zu gewährleisten versuchen wir ein breites Spektrum an Fortbildungsmöglichkei-
ten für alle Mitarbeitenden anbieten zu können. 

Besuchte Veranstaltungen:
• Rechtl. Grundlagen in der Hilfe für Menschen in bes. soz. Schwierigkeiten
• Bundesteilhabegesetz und die Hilfe nach §§ 67 ff. SGB XII
• Existenzsicherung im Alter SGB XII und angrenzende Rechtsgebiete
• Familienkasse BW-Ost „Kindergeld und Kinderzuschlag“
• Vertiefungsseminar Bedarfe für Unterkunft und Heizung im SGB II
• Sozialleistungen für Familien
• „So kann man doch nicht wohnen“
• Schulden in der Sozialberatung
• Integrierte Schuldnerberatung in Sucht- und Straffälligenhilfe, Sozialberatung  
 und Betreuung
• Wohnungslose Frauen und Männer – welche Unterschiede gibt es?
• „Anschluss gesucht – Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen  
 Auffälligkeiten“
• „Evangelisch“ Bauen zu neuen Modellen gegen Wohnungsnot
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• „Alles rund ums Wohnen und Nicht-Wohnen“
• EPM-A3: ESF Projekte managen, Erfolge sichern
• Sicher arbeiten durch erfolgreiche Anleitung
• Betreuung, Entlastung und Unterstützung im Alltag
• Wohnungslosenhilfe entwickeln – Mitarbeitende stärken
• Laufend unterwegs – ein Anti-Stress-Angebot für Führungskräfte
• Selbstbewusst und wirksam führen – authentisch leiten mit TZI
• Intensivkurs Betriebswirtschaft für Mitarbeitende in Leitungsfunktionen ohne  
 betriebswirtschaftlich-kaufmännische Ausbildung
• Beraterverträge mit Anwälten (Straf-, Familien-, Miet- und Sozialrecht)
• Ersthelferschulung alle hauptamtlichen MitarbeiterInnen
• Selbstverteidigungskurs
• Schulung bzw. Fallbesprechungen zum Thema: „Psychische Erkrankungen im 
 Bereich der Wohnungslosenhilfe“
• Klausurtag: Das Leitbild im Aufgabenbereich
• Klausurwochenende zum Thema „Gender“
• Regelmäßige Supervision

5. Notübernachtung
Die Notübernachtung / Erfrierungsschutz der wohnungslosenhilfe biberach e.V. befindet 
sich in der Nähe des Bahnhofs Biberach. Sie dient als kurzfristige Lösung für die Unter-
bringung von Menschen ohne festen Wohnsitz. 
Einweisung und Schlüsselverwaltung /-übergabe erfolgt während den regulären Öff-
nungszeiten der Fachberatungsstelle. Außerhalb dieser Zeiten können sich Betroffene an 
die Polizeidienststelle Biberach oder an den Vollzugsdienst der Stadt Biberach wenden.

Die vier Zimmer der Notunterkunft sind mit 6 Betten und frisch bezogenen Matratzen aus-
gestattet. 
Im Bedarfsfall wurden Decken oder Schlafsäcke und eine Grundausstattung an frischer 
Kleidung zur Verfügung gestellt. Jede Person, die die Notunterkunft in Anspruch nahm, 
bekam von der Fachberatungsstelle Hygieneartikel (Toilettenpapier, Duschcreme, Sham-
poo) und frische Handtücher. Neben der Erfassung der persönlichen Daten wurde ihnen 
das Hilfeangebt der Fachberatungsstelle, insbesondere das niederschwellige Angebot der 
Tagesstätte vorgestellt. 
Weitere Ausstattungen innerhalb der Notunterkunft sind eine kleine Selbstversorgerküche 
sowie ein Bad mit Toilette und Duschgelegenheit. 
Die Schlüsselverwaltung dieser Räumlichkeiten lief über die Mitarbeitenden der Fachbera-
tungsstelle. 
Sämtliche Hausmeister-, Reinigungs- und kleinere Renovierungsarbeiten wurden durch die 
wohnungslosenhilfe biberach e.V. ausgeführt.

Täglich musste sich jede Person, die von der Polizei oder der wohnungslosenhilfe biberach 
e.V. in der Notunterkunft untergebracht war, in der Beratungsstelle melden. Bei Nichter-
scheinen wurden die Räumlichkeiten durch das Fachpersonal aufgesucht.
Ein Zimmer wurde von den Streetworkern von Jugend Aktiv e.V. belegt. Dies soll für junge 
Menschen in Krisensituationen vorgehalten werden. Hier lag sowohl die Schlüsselvergabe, 
als auch die Begleitung der jungen Menschen bei den Mitarbeitenden von Jugend Aktiv 
e.V..

Das Angebot zur Übernachtung wurde im Jahr 2019 von 80 Personen wahrgenommen. Da-
von wurden 61 Personen von der wohnungslosenhilfe biberach e.V untergebracht. 
14 Personen brachte die Polizei bzw. der Vollzugsdienst für 14 Nächte in die Räumlichkei-
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ten. Jugend Aktiv e.V. hatte insgesamt 5 Pers. für 111 Nächte einquartiert. Über diese Fälle 
wurde die Fachberatungsstelle in der Regel zeitnah informiert. 

5.1 Besondere Vorkommnisse
Vandalismus und Zerstörung der Räumlichkeiten kamen leider immer wieder vor. Notwen-
dige Reparaturen mussten wegen eingeschlagener Fenster und einer Tür sowie verstopfter 
Abflüsse im Sanitärbereich in Auftrag gegeben werden. Aus Brandschutzgründen herr-
schen in den Räumlichkeiten der Notunterkunft Rauchverbot. Die installierten Rauchmelder 
wurden immer wieder von der Decke gerissen und zerstört. 
Dies wurde mit den Betroffenen zeitnah besprochen und zog in Einzelfällen auch strafrecht-
liche Konsequenzen nach sich.



15

6. Tagesstätte
Die Tagesstätte der wohnungslosenhilfe biberach e.V. dient als Anlaufstelle für sozial 
benachteiligte Menschen. Diese können hier verschiedene Angebote ohne Betreuungs-
zwang nutzen. 
Bewirtung
Täglich werden ein günstiges Frühstück und ein frisch zubereitetes warmes Mittagessen 
angeboten.
Sanitär
In den Räumlichkeiten der Tagesstätte befinden sich sanitäre Anlagen, die kostenlos ge-
nutzt werden können. Darüber hinaus stehen, gegen eine geringe Nutzungsgebühr, eine 
Waschmaschine sowie ein Wäschetrockner zur Verfügung.
PC und Internet
Ein PC-Arbeitsplatz mit Internetzugang, Drucker und Scanner steht den Besuchenden 
zur Verfügung.
Betreuung und Freizeitangebot
Die sozialpädagogische Betreuung der Tagesstätte beinhaltet die Bereiche Beratung, 
Konfliktmanagement sowie regelmäßige Veranstaltungen.
Unterschiedliche Freizeitangebote werden angeboten, um der sozialen Isolation entge-
gen zu wirken und den Tagesstätten-Besuchende eine Teilhabe am sozialen Leben zu 
ermöglichen. 

6.1 Aus der Praxis 
Gleich zu Beginn des Jahres gab es einen 
Personalwechsel in der Tagesstätte. Die 
durchschnittlich ausgegebenen Mittages-
senportionen steigerten sich spürbar. Die 
gute Atmosphäre in der Tagesstätte trug 
dazu bei, dass sich auch die Aufenthalts-
dauer der Besuchenden erhöhte. Die Zeit 
wurde für Brett- und Kartenspiele sowie 
zum allgemeinen Treffen und Austausch 
von Freunden und Bekannten genutzt.
In der Regel wurden 25 Mittagessen pro 
Tag ausgegeben. Auch das Frühstücks-
angebot mit frischem Obst und Müsli wur-
de weiterhin gut angenommen. 
Wie auch in den Jahren zuvor wurde das 
Grillfest sehr gut besucht. Ein Novum war 
ein Musiker, der das große Grillbuffet mit 
Salaten und leckerem Eis musikalisch um-
rahmte und zur guten Stimmung beitrug.
Im Juni konnte durch einen Lohnkosten-
zuschuss zur Teilhabe am Arbeitsmarkt 
nach §16 i SGB II eine zusätzliche Mitar-
beiterin fest angestellt werden. 
Leider hat sich die Personalsituation ab 
August 2019, wegen schwerer Krank-
heit der hauptamtlichen Mitarbeiterin, 
als schwierig erwiesen. Trotzdem konnte 
durch das große Engagement des gesam-
ten Teams der wohnungslosenhilfe biber-
ach e.V. das Angebot des Mittagessens, 
bis auf zwei Wochen, aufrechterhalten 
werden. Frühstück wurde durchgehend 
angeboten. Die geplanten Freizeitaktivi-
täten konnten allerdings nicht in gewohn-
tem Maße stattfinden. Ein großer Jahresausflug zur Bundesgartenschau in Heilbronn am 
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26. Juni wurde durchgeführt.
Erfreulicher Weise hat sich die Situation zum Ende des Jahres wieder entspannt. Ein Hö-
hepunkt des Jahres war die Weihnachtsfeier. Auf der Speisekarte des Weihnachtsessens 
stand dieses Jahr: Hirschgulasch mit Schupfnudeln und Blaukraut. Bereits zum zweiten Mal 
sponserte der „Hegering Biberach“ das Essen und übernahm die Küchenarbeit sowie die 
Bedienung. 
Ebenfalls haben mehrere Spender unser Angebot unterstützt. So gab es u.a. Essensspen-
den (Gemüse, Weihnachtsplätzchen) von Privatpersonen, eine großzügige „Zahnpasta 
Spende“ eines Zahnarztes aus Bad Schussenried sowie Handtücher und Bettwäsche durch 
eine Hotelauflösung.
Die sanitären Serviceeinrichtungen (Waschmaschine mit Waschmittel und Wäschetrockner, 
Dusche mit Duschgel, Shampoo und Handtüchern) wurden regelmäßig genutzt.
Um weitere Anregungen für unser Angebot zu bekommen und statistische Daten zu erhe-
ben wurde eine Tagesstätten-Umfrage (siehe Anhang) durchgeführt und ausgewertet.

6.2 Arbeitsgelegenheiten
Im Bereich der Tagessstätte wird die Beschäftigungsmöglichkeit über einen „Zusatzjob“ für 
Menschen im ALGII-Bezug angeboten. Dies erfolgt in Absprache mit dem Fallmanagement 
des Jobcenters Biberach. Hierfür stehen 2 bewilligte Plätze zur Verfügung. Im Regelfall wird 
die Maßnahme für 6 Monate genehmigt. Die sogenannten „Arbeitsgelegenheiten“ (max. 
100 Std./Monat) zur Tagesstrukturierung, Arbeits- und Leistungserprobung wurden von 6 
Personen wahrgenommen. Den Teilnehmenden wurde 1 Euro Aufwandsentschädigung pro 
geleistete Arbeitsstunde erstattet.

7. Aufnahmehaus
Das Aufnahmehaus, unter Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Biberach e.V. 
(AWO), befindet sich in der Biberacher Innenstadt. 
Das Aufnahmehaus bietet 6 Einzelzimmer. Die Bewohner versorgen sich selbst und nutzen 
Küche und Bad gemeinschaftlich.

Das Aufnahmehaus ist ein ambulantes Hilfsangebot nach §§ 67 ff SGB XII und ist als 
Soforthilfe gedacht. Es bietet Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten einen 
befristeten Aufenthalt von bis zu drei Monaten (kann jedoch bei Bedarf verlängert wer-
den). Im Rahmen dieser Maßnahme soll die Möglichkeit eines festen Wohnsitzes ange-
boten werden. Diese Zeit dient zur Klärung des weiteren Hilfebedarfs.
Aufnahmekriterien sind Hilfebedarf gemäß §§ 67 ff. SGB XII, Freiwilligkeit, Akzeptanz 
der Hausordnung und Bereitschaft zur Mitarbeit. 
Ziel des Aufenthaltes ist die Klärung der Bedarfslage der Bewohner, sowie die Vermitt-
lung in Individualwohnraum und weiterführende Hilfen.
Die persönliche Hilfe richtet sich nach dem Bedarf im Einzelfall.
Die wesentlichen Aufgaben sind:

• Aufnahme: Erhebung der persönlichen Lebenssituation, Antragstellung der  
 Maßnahme, Erstellung eines Hilfeplans (Abklärung des Hilfebedarfs)
• Sicherung der Existenz durch Antragstellung wie z.B. von SGB II- bzw. SGB XII- 
 Leistungen
• Lebensberatung/psychosoziale Hilfen: Gespräche bei persönlichen Problemen  
 aller Art, Beratung und Vermittlung bei Konflikten, Kontakte zu Angehörigen,  
 Beratung bei altersspezifischen Problemen, Betreuung in Grenzsituationen des  
 Lebens, Krisenintervention
• Sonstige persönliche Hilfen: Hilfe bei der Bewältigung von Alltagsproblemen und  
 bei der Haushaltsführung im Einzelfall
• Arbeitsleben: Unterstützung bei Bewerbungen und Arbeitsaufnahme, Zusam- 
 menarbeit mit Arbeitgebern und FallmanagerInnen, Hilfe bei der Erhaltung des  
 Arbeitsplatzes



19
18

24

18 18 18
17

18 18

0

5

10

15

20

25

30

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Belegung Aufnahmehaus

17

• Hilfe bei der Suche und Erhaltung von Wohnraum: Beratung bei der Haus- 
 haltsführung, körperlichen Hygiene und Reinhaltung des Wohnraums, Hilfe beim  
 Kontakt mit Wohnbehörden, Hilfe bei der Anmietung von Wohnraum außerhalb  
 des Aufnahmehauses, bei Bedarf Vermittlung in andere Einrichtungen
• Hilfe bei der gesundheitlichen Versorgung: Vorbeugende Gesundheitshilfe,  
 Motivation zu und ggf. Vermittlung medizinischer Versorgung, Hilfe bei Kontakten  
 mit Ärzten, Krankenhäusern, Suchtberatungsstellen usw.

Die Mitarbeitenden der AWO gewährleisteten den Betrieb des Aufnahmehauses, waren zu-
ständig für die Wahrung der häuslichen Ordnung und die ordnungsgemäße Unterbringung 
der Bewohner.

Im Aufnahmehaus gab es 2019 18 Bewohner, darunter ein Bewohner, der nach der Be-
endigung der Maßnahme später erneut ins Aufnahmehaus einzog. Dabei fällt auf, dass 
circa die Hälfte der Bewohner jünger als 26 Jahre gewesen ist und es dadurch zu einer 
hohen Schnittmenge mit dem Projekt TABULA gekommen ist. Neben vorhandenen sozialen 
Schwierigkeiten stellt der Wohnungsverlust eine Voraussetzung für die Durchführung der 
Maßnahme „Aufnahmehaus“ dar. Die betroffenen Jugendlichen wiesen häufig ein stark kon-
fliktbehaftetes Verhältnis zu den Eltern auf, das zum „Rausschmiss“ bei den Eltern führte. 
Neben den Jugendlichen zogen Bewohner ins Aufnahmehaus ein, die zuvor zum Teil jahre-
lang wohnungslos gewesen sind und/oder beispielsweise in einer Obdachlosenunterkunft 
untergebracht waren. Hinzu kommt, dass ein Großteil der Bewohner sich bereits seit Jah-
ren im Bezug von Leistungen nach dem SGB II befunden haben. Allen gemein ist, dass 
aufgrund der jeweiligen Vorgeschichte, eine geregelte Tagesstruktur nicht gegeben war. 
Die Einhaltung einer solchen Tagesstruktur stellte für alle Bewohner eine große Heraus-
forderung dar. Mit den Bewohnern wurden regelmäßig Termine vereinbart, teils mehrmals 
pro Woche. Des Weiteren beinhaltet das „Aufnahmehaus“ ein Kochangebot, das 14-tägig 
stattfindet und für alle Bewohner verpflichtend ist. Die Einhaltung dieser Termine gelang 
nur unzureichend, sodass im Rahmen der sozialpädagogischen Betreuung das Einhalten 
von Regeln und Verpflichtungen regelmäßig thematisiert werden musste. Die fehlende Mit-
wirkung führte zu Abmahnungen oder auch Beendigungen der Maßnahme.
Die Mehrheit der Bewohner wies außerdem eine Suchtproblematik auf. Hierzu gehörte 
sowohl der Konsum von Alkohol als auch von illegalen Drogen. Bereits vor Einzug ins 
Aufnahmehaus wurde bei entsprechender Problematik, ein Entgift-ungstermin vereinbart 
und bei erfolgreichem Abschluss der nahtlose Übergang ins Aufnahmehaus gewährleistet. 
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Anschließend wurden Termine bei der Suchtberatung oder der Suchtambulanz vereinbart 
und die Bewohner bei der Einhaltung der Termine sowie allgemein bei der Reduzierung des 
Suchtmittelkonsums oder der Abstinenz unterstützt.
Die mehrfache Missachtung der Hausordnung war über das gesamte Jahr ein großes  
Thema:
Rauchen trotz Rauchverbot im Zimmer, Ruhestörung, Alkoholkonsum, Besuche außerhalb 
Besuchszeit. 
Aus diesen Gründen kam es insgesamt zu 4 Abmahnungen durch die AWO. 
Ziel der Maßnahme ist der Übergang in privaten Wohnraum. Dabei sind Themen wie richti-
ges Lüften, richtiges Heizen, Sauberhalten des Zimmers sowie zuverlässiges Einhalten der 
Reinigungs- und Winterdienste besonders wichtig. Dies wird in der Maßnahme „Aufnahme-
haus“ trainiert. 
Beim Einzug eines neuen Bewohners oder nach Bedarf wurde eine Hausbesprechung durch-
geführt, die für alle verpflichtend war. Zuvor fand immer eine Vorbesprechung zwischen 
der wohnungslosenhilfe biberach e.V. und der AWO statt.
Der Hilfeprozess für die Resozialisierungsmaßnahme lag in der fachlichen Verantwortung 
der wohnungslosenhilfe biberach e.V.. Der zuständige Sozialarbeiter der Fachberatungs-
stelle war Ansprechpartner gegenüber den zuständigen Behörden. Für den Erfolg dieser 
Maßnahme ist die Zusammenarbeit der hauptamtlichen Mitarbeitenden beider Träger zwin-
gend notwendig. Meist fand ein kurzer täglicher Austausch statt. Bei regelmäßigen, monat-
lichen Besprechungen wurden besondere Vorkommnisse, Termine, Belegungen, Ziele und 
Arbeitsaufträge aus den Hilfeplänen der einzelnen Bewohner besprochen. 
Im Jobcenter Biberach gab es für alle Bewohner des Aufnahmehauses zentrale Ansprech-
partner. Für die Leistungsgewährung war eine Sachbearbeiterin, im Fallmanagement ein 
Sachbearbeiter zuständig. Im vierwöchigen Rhythmus fanden die Fallbesprechungen zwi-
schen Fallmanagement und wohnungslosenhilfe biberach e.V. statt.

7.1 Aus der Praxis
Die Zimmer aller Bewohner wurden regelmäßig (mind. 1mal/Woche) kontrolliert.
Im Rahmen der Maßnahme „Aufnahmehaus“ lagen die Beratungsschwerpunkte und beglei-
tenden Hilfen in folgenden Bereichen: 
Finanzen:

• Bei 13 Bewohnern wurde die Geldverwaltung organisiert
• Bei 16 Bewohnern wurden existenzsichernde Anträge gestellt
• 6 Bewohner wurden an die Schuldnerberatung vermittelt und/oder begleitet
• Alle Bewohner wurden bei anfallenden Behördengängen begleitet
• Bei 2 Bewohnern wurde die Krankenversicherung sichergestellt
• Bei 2 Bewohnern wurde eine Schufa-Auskunft eingeholt

Gesundheit:
• Bei 12 Bewohnern fand die Kontaktaufnahme, Terminvereinbarung und Beglei- 
 tung zum Suchtzentrum statt
• Bei 1 Bewohnern wurde ein stationärer Aufenthalt vermittelt und begleitet  
 (stationäre Entgiftung)
• Mit 8 Bewohnern fanden regelmäßige Hausarztbesuche statt

Tagesstruktur/Arbeit:
• Bei 9 Bewohnern fanden tagesstrukturierende Maßnahmen statt
• 4 Bewohner absolvierten ein Praktikum
• Bei 1 Bewohner gab es einen regelmäßigen Kontakt/Austausch mit dem Ausbild- 
 ungsbetrieb
• Mit 2 Bewohnern wurden Bewerbungsunterlagen zusammengestellt und ver- 
 schickt
• Mit 3 Bewohnern gab es Vorstellungsgespräche bei potentiellen Arbeitgebern
• 1 Bewohner konnte ein Probearbeit wahrnehmen
• 3 Bewohner wurden in Arbeit vermittelt
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Wohnen:
• 16 Bewohner wurden intensiv bei Wohnungsbewerbungen unterstützt
• Bei 9 Bewohnern fand eine Begleitung beim Übergang in privaten Wohnraum  
 statt (davon 4 in die Maßnahme „Ambulant Betreutes Wohnen“ und 3 in die  
 Maßnahme „Intensiv Ambulant Betreutes Wohnen U25“)
Sonstiges:
• Bei 1 Bewohner fand ein täglicher Weckdienst statt
• Bei 6 Bewohnern wurde ein Haushaltstraining durchgeführt
• Bei 1 Bewohner wurden tägliche Atemalkoholkontrollen durchgeführt
• Mit 1 Bewohner wurde der Antrag auf eine gesetzliche Betreuung gestellt

Aufenthaltsdauer Aufnahmehaus 2019
5 Personen < 3 Monate  (davon 3 Übergang 2020)

12 Personen 3-9 Monate  (davon 2 Übergang 2020)
1 Personen > 9 Monate 
5 Personen verbleiben in der Maßnahme

Erhebung Aufnahmehaus 2019 (2018)
0 (1) Bewohner wurden in eine stationäre Einrichtung vermittelt
5 (5) Bewohner wohnen weiterhin im Aufnahmehaus
1 (3) Abbruch, eigene Beendigung, Haft
3 (1) wurden wegen fehlender Mitwirkung oder Regelverstößen beendet
9 (5) Bewohner konnten in privaten Wohnraum vermittelt werden
davon 7 Bewohner in Wohnraum mit „Ambulant Betreutem Wohnen“

4 Ambulant Betreutes Wohnen
3 Intensiv Ambulant Betreutes Wohnen U25

Für die Bewohner des Aufnahmehauses bleibt es nach wie vor schwierig bezahlbaren pri-
vaten Wohnraum zu finden. 6 der 9 Bewohner zogen in angemieteten Wohnraum der woh-
nungslosenhilfe biberach e.V.. Hier fungiert der Verein als Vermieterin. 
Begleitende Maßnahmen wie Ambulant Betreutes Wohnen und Intensiv Ambulant Betreu-
tes Wohnen U25 sind nicht an den Mietvertrag gekoppelt.
Auch im Jahr 2019 gingen mehr Anfragen für das Aufnahmehaus in der Fachberatungsstel-
le ein, als Plätze vorhanden waren. 23 Personen standen insgesamt 2019 auf der Wartelis-
te. 15 von diesen bekamen im Laufe des Jahres einen Platz im Aufnahmehaus.

8. Aufnahmehaus für Frauen
Unterstützung und Wiedereingliederung für alleinstehende Frauen in prekären Wohnsitu-
ationen
„Armut ist weiblich“, der Weg in die Wohnungslosigkeit nicht weit.
Das männerdominante Hilfesystem hält viele Frauen davon ab, überhaupt Unterstützung 
in Anspruch zu nehmen. Dies führt dazu, dass wohnungslose Frauen nicht die gleichen 
Chancen im Zugang zum Hilfesystem wie Männer haben und daher bei den geschlechter-
gemischten Hilfen unterrepräsentiert sind.
Viele Frauen versuchen, ihre Wohnungslosigkeit zu verstecken und wenden sich erst spät 
an das öffentliche Hilfesystem. Stärker als Männer greifen Frauen auf unterstützende sozi-
ale Netzwerke zurück, auch wenn diese häufig zeitlich begrenzt sind. So vermeiden sie die 
Gefahr der Straße sowie die von Männern dominierten Wohnheime und Serviceeinrichtun-
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gen. Häufiger als Männer sind wohnungslose Frauen von psychischen und psychosomati-
schen Erkrankungen betroffen und verhalten sich psychisch auffällig. Oft lassen sie sich mit 
Männern ein, die sie für sexuelle Gegenleistungen bei sich wohnen lassen. Die ständigen 
Wohnungswechsel, die Unsicherheit und Angst zermürben die Frauen psychisch, viele sind 
traumatisiert. Frauen sehen sich beim Leben auf der Straße mit einer Reihe von spezifi-
schen Problemen konfrontiert, zum Beispiel wenn sie ihre Periode haben oder schwanger 
sind. Gerade weil sie so oft Gewalt von Männern erlebt haben, haben sie Angst davor, in 
gemischten Unterkünften Opfer von Übergriffen zu werden und schlafen lieber auf der 
Straße. Nach Angaben des Vereins Nothilfe Mensch e.V. haben neun von zehn obdachlosen 
Frauen bereits sexuelle Gewalt erlebt. Bei wohnungslosen Frauen spielt (im Gegensatz zu 
Männern) auch das Schamgefühl eine erhebliche Rolle. So bleiben viele mit enormem Hil-
febedarf unversorgt.

Der Anteil der Frauen im Beratungsalltag der wohnungslosenhilfe biberach e.V. hatte sich 
bereits im Jahr 2017 erhöht: 

• von 257 Klienten in der Fachberatungsstelle waren 70 Frauen (27%)
• von 104 Klienten U25 waren 46 Frauen (44%)
• von 209 Anfragen zur Wohnraumsuche kamen 62 von Frauen (30%)
• es gab 25 Beratungsanfragen von Frauen (11 davon U25), die nach unserer Ein- 
 schätzung einen „67iger-Bedarf“ gehabt haben (§ 67 SGBXII)
• 11 Frauen wurden weitervermittelt in Obdachlosenunterkünfte, Formen des  
 ABWs oder in sehr prekären, aber auch in regulären Wohnraum
• in der Notübernachtung wurden 16 Frauen untergebracht, für das Aufnahmehaus  
 gab es 14 Anfragen
• 14 Anfragen konnten nicht befriedigend beraten bzw. vermittelt werden.

Dieser Trend hielt auch im Jahr 2018 an:
• von 306 Klienten in der Fachberatungsstelle waren 75 Frauen (25%)
• von 126 Klienten U25 waren 52 Frauen (41%)
• von 186 Anfragen zur Wohnraumsuche kamen 66 von Frauen (35%)
• es gab 39 Beratungsanfragen von Frauen (11 davon U25, 1 U18), die nach  
 unserer Einschätzung einen „67iger-Bedarf“ gehabt haben (§ 67 SGBXII)
• 22 Frauen wurden weitervermittelt in Obdachlosenunterkünfte, Formen des  
 ABWs oder in sehr prekären, aber auch in regulären Wohnraum oder sind bei  
 Bekannten untergekommen
• für das Aufnahmehaus gab es 19 konkrete Anfragen (9 davon U25)
• 16 Anfragen konnten nicht befriedigend beraten bzw. vermittelt werden.

Um dieser regionalen Entwicklung gerecht zu werden, wurde eine Problemanzeige an den 
Landkreis Biberach gestellt. Der Bedarf eines speziellen Hilfeangebots für Frauen im Fach-
bereich §67 SGB XII wurde dargestellt. 
Mit dem von uns erstellten Konzept für ein Aufnahmehaus für Frauen, konnten wir gemein-
sam mit dem Landkreis zum 01.06.2019 das Hilfeangebot starten. 

8.1 Zielgruppe
Besonders betroffen sind Gruppen, in denen Frauen überproportional vertreten sind: Al-
leinerziehende, kinderreiche Familien und Erwerbslose. Das Lohn- und Gehaltsniveau von 
Frauen liegt deutlich unter dem von Männern. Durch die traditionelle Frauenrolle mit un-
bezahlter Kindererziehung sind sie bei  Sozialleistungen und Rente benachteiligt. Hinzu 
kommen Frauen aus Osteuropa, die hier keine Arbeit gefunden haben. Ein großes Prob-
lem für Frauen mit niedrigem oder unsicherem Einkommen ist die Knappheit bezahlbaren 
Wohnraums.
Vergewaltigung, Missbrauch, Schläge, Zwangsprostitution, Demütigungen, Bedrohungen, 
Zwangsräumung, gescheiterte Partnerschaften, Zwangsehe oder mangelnde bzw. keine 
Berufsausbildung, eine frühe Berufsunfähigkeit: der Weg in die Wohnungslosigkeit führt oft 
über persönliche Krisen (meist in Beziehungen). Wohnungsnot von Frauen kann nicht aus 
dem Zusammenhang von Armut, Gewalt und (wirtschaftlicher) Abhängigkeit herausgelöst 
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werden. 
Frauen können zu Wohnungsnotfällen in ihrer eigenen Wohnung werden, wenn sie trotz 
eskalierender Konflikte entweder mangels Wohnraumalternative oder aus Angst vor Re-
pressionen in der Wohnung bleiben müssen.

8.2 Konzept
Unser Unterstützungsangebot ist ein ambulantes, qualifiziertes und kurzfristig belegbares 
Wohnangebot nach §§ 67 ff SGB XII und ist als Soforthilfe gedacht. 
Es bietet Frauen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten einen befristeten Aufenthalt von 
bis zu drei Monaten und kann bei Bedarf verlängert werden. Im Rahmen dieser Maßnah-
me soll die Möglichkeit eines festen Wohnsitzes angeboten werden. Diese Zeit dient zur 
Klärung des weiteren Hilfebedarfs. Der Aufenthalt unterstützt die Frauen im Rahmen des 
Beratungs- und Unterstützungsprozesses durch die Fachberatung, ihre eigene Bedarfslage 
zu klären und Lösungsschritte im Rahmen des Hilfeplans zu erarbeiten.
Aufnahmekriterien sind Hilfebedarf gemäß §§ 67 ff. SGB XII, Freiwilligkeit, Akzeptanz der 
Hausordnung und Bereitschaft zur Mitarbeit. Ziel des Aufenthaltes ist die Klärung der Be-
darfslage der Bewohnerinnen, sowie die Vermittlung in Individualwohnraum und/oder wei-
terführende Hilfen.
Die persönliche Hilfe richtet sich nach dem Bedarf im Einzelfall.

Die wesentlichen Aufgaben sind:
• Aufnahme: Erhebung der persönlichen Lebenssituation, Antragstellung der  
 Maßnahme, Erstellung eines Hilfeplans (Abklärung des Hilfebedarfs)
• Sicherung der Existenz durch Antragstellung von SGB II- bzw. SGB XII-Leis- 
 tungen
• Lebensberatung/psychosoziale Hilfen: Gespräche bei persönlichen Problemen  
 aller Art, Beratung und Vermittlung bei Konflikten, Kontakte zu Angehörigen,  
 Beratung bei altersspezifischen Problemen, Betreuung in Grenzsituationen des  
 Lebens, Krisenintervention
• Sonstige persönliche Hilfen: Schaffung von Möglichkeiten der Selbstversorgung.  
 Bei Bedarf Anleitung und Unterstützung
• Regelung des Zusammenlebens in der Wohngemeinschaft, Motivation und Kon- 
 trolle mit dem Ziel akzeptierten Wohn- und Sozialverhaltens
• Im Bereich Arbeitsleben: Unterstützung bei Bewerbungen und Arbeitsaufnahme,  
 Zusammenarbeit mit Arbeitgebern und FallmanagerInnen, Hilfe bei der Erhaltung  
 des Arbeitsplatzes
• Hilfe bei der Suche und Erhaltung von Wohnraum: Beratung bei der Haushalts- 
 führung, körperlichen Hygiene und Reinhaltung des Wohnraums, Hilfe beim  
 Kontakt mit Wohnbehörden, Hilfe bei der Anmietung von Wohnraum außerhalb  
 des Wohnangebots, bei Bedarf Vermittlung in andere Einrichtungen
• Hilfe bei der gesundheitlichen Versorgung: Vorbeugende Gesundheitshilfe, Moti- 
 vation zu und ggf. Vermittlung medizinischer Versorgung, Hilfe bei Kontakten mit  
 Ärzten, Krankenhäusern, Suchtberatungsstellen usw.
• Schaffung einer Tagesstruktur

Dies ermöglicht das Angebot einer befristeten (Clearing)-Maßnahme, die sich ausschließ-
lich an Frauen richtet und ihnen einen geschützten, männerfreien Raum dafür bietet. Die 
Maßnahme berücksichtigt die besonderen Lebenssituationen dieser Frauen und ist räum-
lich und organisatorisch vom Männerangebot getrennt. Die Beratung erfolgt durch weib-
liche Fachkräfte, die Lebenslagen und Hilfebedarfe der betroffenen Frauen werden dabei 
in Betracht gezogen. Weibliche Bewältigungsstrategien und Kommunikationsmuster sowie 
die Sozialisation der Frauen werden berücksichtigt. Es geht um die Würde der Frauen. Ein 
Dach über dem Kopf ist eine wichtige Voraussetzung dafür, sich anderer Probleme über-
haupt erst annehmen zu können. In diesen Lebensphasen können Gespräche, Unterstüt-
zung und Begleitung eine große Hilfe sein, die eigenen Ziele zu erreichen. 
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Zusätzlich zum bisherigen klientenbezogenen Angebot soll die Maßnahme umfassen:
• frauenspezifische Beratung bei Missbrauchs- und Gewalterfahrung, zu Schwan- 
 gerschaft und Empfängnisverhütung, zur weiblichen Sexualität und Mutterschaft  
 sowie zu Sucht und Aspekten weiblicher Gesundheit
• die Bereitstellung eines geschützten Raumes, um eigenverantwortliches Leben  
 wieder zu lernen 
• den Zugang zu Fachangeboten und ärztlicher Versorgung

Bei der Bedarfs- und Problemlagenfeststellung wird einbezogen:
• ob es eine im Beratungsprozess zu berücksichtigende Partnerschaft gibt
• ob die Frauen Kinder haben und wo diese ggf. untergebracht sind
• welcher Kontakt zu den Kindern besteht
• welcher Kontakt gewünscht ist 

Ziele
• Durchbrechen der Kreisläufe von Abhängigkeit und Gewalt 
• Verarbeitung der geschlechtsspezifischen Gewalterfahrungen
• Aufbau einer gewaltfreien Existenz
• Integration in ein wirkungsvolles Hilfesystem
• Prävention zur Vorbeugung und Verhinderung von Gewalt
• Fähigkeit, das eigene Leben selbstbestimmt zu gestalten
• Motivation für die eigene Fürsorge 
• Selbstverantwortliches Leben in regulärem Wohnraum 
• Vermittlung in tagesstrukturierende Maßnahmen
• Vermittlung in Arbeit

8.3 Aus der Praxis
Mit Hilfe des Landkreises konnte eine 3-Zimmer-Wohnung in Biberach angemietet werden. 
Die Wohnung wurde von der wohnungslosenhilfe biberach e.V. renoviert und eine Küche 
eingebaut. Die Küche wurde komplett ausgestattet und die drei Einzelzimmer möbliert. 
Die Maßnahme konnte somit am 01.06.2019 beginnen. 
Zur alleinigen Nutzung wurde je ein Einzelzimmer überlassen. Im Nutzungsentgelt ist die 
Versorgung mit Warmwasser, Strom, Müllgebühren, Kabelgebühr und Heizung eingeschlos-
sen.
Zur gemeinschaftlichen Nutzung wer-
den überlassen:

• Küche mit Mobiliar
• Dusche/WC
• Waschmaschine, Trockner im  
 Keller
• Flur mit Garderobe

Die Hausordnung musste von den Be-
wohnerinnen akzeptiert und unterschrie-
ben werden. Wöchentlich fanden Hausbe-
suche durch die Sozialarbeiterinnen und 
der Hauswirtschafterin der wohnungslo-
senhilfe biberach e.V. statt. 
Für den Einzug in das Aufnahmehaus für Frauen ist eine Zusage der zuständigen Ansprech-
partnerin beim Landratsamt Biberach notwendig. Hierzu wurde vor dem Einzug über die 
Fachkraft der wohnungslosenhilfe biberach e.V. die Aufnahme telefonisch abgeklärt. Dabei 
wurden die aktuelle Situation und deren Bedarf beschrieben, sowie Handlungsbedarfe the-
matisiert. 
Nach positiver Rückmeldung wurde im nächsten Schritt die Nutzungsvereinbarung be-
sprochen und das Einzugsdatum mit der Klientin festgelegt. Parallel hierzu wurde über die 
Fachkraft der wohnungslosenhilfe biberach e.V. ein bedarfsbegründeter Bericht erstellt, 
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indem der erste Hilfebedarf erfasst wurde. Anschließend erfolgte eine schriftliche Zusage 
bzw. Bescheid über das Landratsamt. 
Somit konnten 7 Bewohnerinnen das Angebot des Aufnahmehauses 2019 wahrnehmen. 

Erhebung Aufnahmehaus für Frauen 2019
3 Bewohnerinnen wohnen weiterhin im Aufnahmehaus
1 Abbruch wegen Regelverstößen 
3 Bewohnerinnen wurden in Wohnraum mit „Ambulant Betreutem Wohnen“ 

vermittelt 
2 Ambulant Betreutes Wohnen
1 Intensiv Ambulant Betreutes Wohnen U25

Aufenthaltsdauer Aufnahmehaus für Frauen 2019
5 Personen < 3 Monate  (davon 3 Übergang 2020)

2 Personen 3-9 Monate
3 Personen verbleiben in der Maßnahme

Im Rahmen der Maßnahme „Aufnahmehaus für Frauen“ lagen die Beratungsschwerpunkte 
und begleitenden Hilfen in folgenden Bereichen: 
Finanzen:

• Bei 5 Bewohnerinnen wurde die Geldverwaltung organisiert
• Bei 7 Bewohnerinnen wurden existenzsichernde Anträge gestellt
• Alle 7 Bewohnerinnen wurden bei anfallenden Behördengängen begleitet
• Bei 5 Bewohnerinnen wurde die Krankenversicherung sichergestellt
• 1 Bewohnerin wurde bei der Überprüfung ihrer Unterhaltsansprüche unterstützt 

Gesundheit:
• Bei 1 Bewohnerin fand die Kontaktaufnahme, Terminvereinbarung und Begleitung  
 zum Suchtzentrum Biberach statt
• Bei 4 Bewohnerinnen fand die Kontaktaufnahme, Terminvereinbarung und Beglei- 
 tung zu Fachärzten (Psychologe, Gynäkologe) und Hausärzten statt
• 1 Bewohnerin besuchte die Tagesklinik und nahm auch danach noch regelmäßig  
 an deren ambulanten Angeboten teil

Tagesstruktur/Arbeit:
• 2 Bewohnerinnen wurden bei der bestehenden Ausbildung unterstützt 
• Mit 4 Bewohnerinnen wurden Bewerbungsunterlagen zusammengestellt und ver- 
 schickt
• Mit 1 Bewohnerin gab es Vorstellungsgespräche bei potentiellen Arbeitgebern
• 1 Bewohnerin konnte eine Probearbeit wahrnehmen
• 1 Bewohnerin wurde in Arbeit vermittelt

Wohnen:
• 7 Bewohnerinnen wurden intensiv bei Wohnungsbewerbungen unterstützt
• Bei 4 Bewohnerinnen fand eine Begleitung beim Übergang in privaten Wohnraum  
 statt (davon 2 in die Maßnahme „Ambulant Betreutes Wohnen“ und 1 in die Maß- 
 nahme „Intensiv Ambulant Betreutes Wohnen U25“)

Sonstiges:
• Bei 3 Bewohnerinnen wurde ein Haushaltstraining durchgeführt
• Bei 1 Bewohnerin fand ein Wechsel der gesetzlichen Betreuung statt, der Kontakt  
 zur gesetzlichen Betreuerin lief über die wohnungslosenhilfe biberach e.V.
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9. Ambulant Betreutes Wohnen für Frauen
Im Herbst 2019 konnte die wohnungslosenhilfe biberach e.V. in der gleichen Immobilie, 
in der sich das Aufnahmehaus für Frauen befindet, eine weitere 3 Zimmer Wohnung vom 
Landratsamt anmieten. Die Räumlichkeiten wurden renoviert und mit einer Küche ausge-
stattet. Es konnte somit die Möglichkeit geschaffen werden eine Wohngemeinschaft für 3 
Frauen zu gründen.
Die Idee entstand, dass nach einer gewissen Stabilisierung der Frauen im Aufnahmehaus 
ein schneller Übergang in privaten Wohnraum erfolgen kann.
Diese steht ausschließlich Frauen zur Verfügung. Mit dem Angebot des Ambulant Betreuten 
Wohnens möchte die wohnungslosenhilfe biberach e.V. dazu beitragen, unabhängig von 
stationärer Hilfe eine Stabilisierung im Leben, Wohnen und im Kontakt mit anderen Men-
schen erreichen.
Die darüber liegenden Räume im Dachgeschoß wurden als Büro, Besprechungsraum mit 
einer kleinen Kochnische und Lager eingerichtet. 
Zum 01.November konnten die ersten zwei Frauen direkt aus dem Aufnahmehaus in die 
WG wechseln.
Zum 17.12.2019 konnte mit einer weiteren Frau, die in der Obdachlosenunterkunft in Bi-
berach lebte eine Wohnung gefunden werden. Auch in diesem Fall wurde die Maßnahme 
ABW beantragt und durchgeführt.
Die Grundlagen und Ziele der Maßnahme „Ambulant Betreutes Wohnen“ werden im Kapitel 
8 ausführlich beschrieben.
Allerdings ist es aus unserer Sicht notwendig auch hier konzeptionell an einer frauenspezi-
fischen Form des ABWs weiterzuarbeiten.
Auch sollen weitere „Frauen-Angebote“ wie z.B. ein Frauen-Cafe im Jahr 2020 geplant und 
durchgeführt werden.

10. Ambulant Betreutes Wohnen
Die Nachfrage der Maßnahme „Ambulant Betreutes Wohnen“ hat sich in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich erhöht.

Ambulant Betreutes Wohnen (ABW) zielt insbesondere darauf ab, die Wohnungslosigkeit 
auf Dauer zu vermeiden.
Ziel ist die Eingliederung in die Gemeinschaft, sowie ein eigenständiges, von Hilfe unab-
hängiges Leben.
Der Unterstützungsbedarf ist individuell verschieden und wird mit den Betroffenen ge-
meinsam festgelegt und vereinbart.
Nach Abschluss eines Mietvertrages beginnt die Betreuung gemäß §§67 ff. SGB XII. 
Der Betreuungsschlüssel liegt bei 1:14.

Im Betreuten Wohnen werden folgende Hilfen angeboten:
• Hilfen beim Einrichten und Einleben in eigenem Wohnraum
• Unterstützung bei der Führung eines selbständigen Haushalts
• Hilfe und Unterstützung im Bereich Finanzen (Geldverwaltung, Schuldenregu- 
 lierung)
• Hilfe bei Anträgen und Behördenangelegenheiten (Sicherung des Lebensunter- 
 halts)
• Hilfe bei der Tagesstrukturierung
• Entwicklung der Sozialkompetenzen 
• Hilfe bei der Freizeitgestaltung
• Hilfe bei der Integration ins Gemeinwesen
• Problembewältigung (Gespräche bei persönlichen Problemen und Konflikten, Ver- 
 mittlung von anderen Hilfsangeboten…)
• Gesundheit (Gesundheitsvorsorge, Arztbesuche…)
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Um den begonnenen Prozess der Resozialisierung im Aufnahmehaus erfolgreich weiter-
zuführen, ist bei vielen KlientInnen eine fortführende Unterstützung in privat angemiete-
tem Wohnraum notwendig. Die Betreuung und Begleitung muss für einen längeren Zeit-
raum möglich sein. Es wird auch im ambulanten Bereich ein „Personalmix“ aus Betreuung, 
Versorgung, Beratung und Erreichbarkeit in Notsituationen zur Verfügung gestellt werden 
müssen.
Zusätzlich kommen vermehrt Anfragen (2019: 5 Anfragen) von gesetzlichen Betreuern 
sowie dem Kreissozialamt und anderen Beratungsstellen nach einer Begleitung in beste-
hendem Wohnraum. Meist geht es um eine Stabilisierung, Sicherung der Mietzahlung, 
Vermeidung von Vermüllung und Vereinsamung ihrer Klientel. So konnte im Jahr 2019 in 2 
Fällen bestehender Wohnraum durch die Maßnahme ABW gesichert werden.
In der Maßnahme Ambulant Betreutes Wohnen wurden im Jahr 2019 insgesamt 23 Männer 
begleitet.
Wie bereits im Vorjahr wurden in Absprache mit dem zuständigen Landratsamt Biber-
ach, zwei Fälle im Ambulant Betreuten Wohnen mit einem geringeren Betreuungsaufwand 
(50%) begleitet. Im Laufe des Jahres stellte sich bei einer Person ein erhöhter Hilfebedarf 
heraus, da Arbeits- und Wohnverhältnis bedroht waren. Durch eine Intensivierung der Be-
gleitung konnte der drohende Verlust vermieden werden. 
Ein Fall wurde über die Eingliederungshilfe durch die wohnungslosenhilfe biberach e.V. 
betreut. 
3 Maßnahmen wurden planmäßig erfolgreich beendet. Ein Klient verstarb.

10.1 Aus der Praxis
• Bei 7 Personen wurde der Übergang in die Maßnahme ABW begleitet. 
 In 4 Fällen wurden die benötigten Anträge zur Existenzsicherung, zur Finanzie- 
 rung Wohnungseinrichtung und zum Umzug gestellt.
• Bei allen Personen fand eine Unterstützung im Rahmen der Alltags-Begleitung  
 statt, wie z.B.: Anmeldung, Wohnung einrichten, Müll, Mülltrennung, GEZ,  
 Adressänderung (Info an Behörden/Polizei), Haushaltsführung (teilweise galt  
 Entrümpelung als Vorsorge gegen Vermüllung).
• Alle Personen wurden bei Behördengängen und zu anderen Fachdiensten  
 (Schuldnerberatung, Bewährungshilfe, Vorgespräche zu weiterführenden Hilfen,  
 etc.) begleitet.
• Ebenfalls wurden alle Personen bei Arztbesuchen begleitet.
• Alle Bewohner wurden bei ihrer Tagesstrukturierung unterstützt. In 10 Fällen  
 erfolgte dies in enger Zusammenarbeit mit dem Fallmanagement. Es konnten  
 tagesstrukturierende Maßnahmen bzw. Arbeit vermittelt werden.
• Bei allen wurden regelmäßig Hausbesuche durchgeführt. Davon wurden 7 Per- 
 sonen, auf Grund ihres gesundheitlichen Allgemeinzustandes, sehr engmaschig  
 aufgesucht. 
• Bei 18 Personen erfolgte die Geldverwaltung über die Fachberatungsstelle.
• Bei 11 Personen spielte weiterhin die Wohnungssuche eine große Rolle.  
 6 Personen wohnten in WGs und suchten nach einer bezahlbaren „Einzelwohnung“
• 4 Personen bezogen eine Rente und aufstockend Leistungen nach dem SGB XII. 
 Bei 1 Person wurde ein Rentenantrag gestellt.
• Haushaltshilfen wurden für 2 Personen organisiert und begleitet.
• 5 Personen wurden regelmäßig bei ihren Einkäufen begleitet bzw. wurde für sie  
 eingekauft.
• 4 Menschen haben eine gesetzliche Betreuung, mit der jeweils ein enger Aus- 
 tausch stattfand.
• Bei 18 Klienten war das Thema „Schulden“ Beratungsinhalt (Bei 1 Klienten wurde  
 das Privatinsolvenzverfahren begleitet)
• 16 Bewohner wiesen eine Suchtproblematik auf

Durch diese Maßnahmen konnte eine ambulante Wohnform weiterhin erhalten bleiben. 
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Während des gesamten Prozesses wurde der Hilfebedarf erfasst und gemeinsam mit den 
zu Betreuenden der Umfang der weiterführenden Hilfen erarbeitet. Betreuungsverträge 
wurden erstellt. 
Trotz guter Vermittlungserfolge bleibt die Wohnraumsituation in Biberach mehr als ange-
spannt. Gerade für unser Klientel bleibt meist der Zugang zu privatrechtlich abgesichertem 
Wohnraum verschlossen oder zumindest sehr schwierig. Aus diesem Grund mietet die 
wohnungslosenhilfe biberach e.V. Wohnraum an, den sie an diesen Personenkreis weiter-
vermietet. 2019 fungierten die wohnungslosenhilfe biberach e.V. bei 11 Personen direkt als 
Vermieter. 
Wegen des großen Mangels an geeignetem und bezahlbarem Wohnraum auf dem freien 
Wohnungsmarkt, wird auch in Biberach Wohnraum angeboten, der bezüglich Größe, Preis 
und Mietbedingungen sehr weit von menschenwürdigem Wohnen entfernt ist.
Leider ist diese Art von Wohnraum für unsere Klienten meist die einzige Möglichkeit einen 
Mietvertrag zu erhalten.

11. TABULA
Teilhabe - Arbeit - Beruf - Unterstützung - Leben lernen – Ausbildung
Das Projekt TABULA zielt darauf ab, jungen Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren in-
dividuelle Unterstützung, Vorbereitung, Vermittlung und Überleitung in bestehende Re-
gelangebote zu ermöglichen.

Die wohnungslosenhilfe biberach e.V. ist Anbieterin des niedrigschwelligen ESF-Projek-
tes TABULA 2018/2019 für chancenarme junge Menschen. Es hatte eine Laufzeit vom 
01.01.2018 bis zum 31.12.2019. 
Ein erhöhter Handlungsbedarf für schwer zu erreichende, chancengeminderte und zum Teil 
marginalisierte junge Menschen (im Alter von 18 bis 25 Jahren), die von Hilfeangeboten 
nicht erreicht werden oder diese nicht annehmen, wurde bereits in den vergangenen Jah-
ren festgestellt.
Unter dem Motto „Kein junger Mensch darf verloren gehen“ wurde über die bis-herige Ziel-
gruppe bei TABULA hinaus zusätzliche Hilfe für bisher vom System entkoppelte Jugendliche 
angeboten. Meist handelte es sich dabei um Jugendliche, deren Sozialleistungen um 100% 
gekürzt waren oder die von „Nichts“ lebten.
Diese Projekterweiterung im Rahmen des §16h SGB II wurde vom Jobcenter Biberach auch 
im Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019 finanziert.
Unentbehrlich für den Zugang zu dieser Personengruppe ist die aufsuchende Sozialarbeit. 
Durch regelmäßige Hausbesuche konnten Widerstände überwunden und einige junge Men-
schen zur freiwilligen Teilnahme an der Maßnahme motiviert werden. 
Das niederschwellige Beratungsangebot und die intensive, individuelle sozialpädagogi-
sche Betreuung und Begleitung ermöglichte den Zugang zu den jungen Erwachsenen. Die 
aufsuchende Sozialarbeit und die Einbeziehung von LehrerInnen, Berufsberatung, Ausbil-
dungsbegleitung sowie der Kontakt zu den Familien unterstützten die Jugendlichen bei der 
Existenzsicherung, Wohnraumversorgung und gesundheitlichen Stabilisierung. Sie entwi-
ckelten eine Tagesstruktur, übten Soft Skills ein und bewältigten persönliche Krisen. Bei 
Bedarf erfolgte die Vermittlung an Fachdienste. Im Projekt gab es die Möglichkeit zur Ab-
geltung von Sozialstunden.
Die jungen Erwachsenen wurden bei Bewerbungen, der Vermittlung in Praktika, Ausbildung 
oder sozialversicherungspflichtige Beschäftigung unterstützt und begleitet. Sie erhielten 
intensive Hilfe durch gemeinsame Gespräche mit den Arbeitgebern, sowie Motivationsge-
spräche. Dies half, Abbrüche zu vermeiden.

11.1 Erhebung der Teilnehmenden
Insgesamt lag die Zahl der Teilnehmenden im Projekt im Jahr 2019 bei 134 jungen Men-
schen. 
55 Teilnehmende (31 männlich, 24 weiblich) hielten losen Kontakt zu den Fachkräften der 
wohnungslosenhilfe biberach e.V., bei Bedarf erfolgte die Vermittlung in andere Fachdiens-
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te. Die Problemlagen und Fragestellungen waren überwiegend ähnlich, jedoch nicht so 
vielschichtig wie die der intensiv betreuten Gruppe. 
79 junge Erwachsene wurden intensiv begleitet. 
Von diesen 79 wurden 45 Jugendliche über die Projekterweiterung §16h betreut. Durch die 
Etablierung der Maßnahme stiegen die Fallzahlen der intensiv Betreuten deutlich an. 

Folgende Daten wurden erhoben:
Es handelte sich um 52 Männer und 27 Frauen. 
41 Teilnehmende hatten einen Migrationshintergrund, 28 davon hatten nicht die deutsche 
Staatsangehörigkeit. 
Altersstruktur:

• 38 Teilnehmende zwischen 18 und 20
• 41 Teilnehmende zwischen 21 und 25

Schulabschluss/Beruf:
• 30 keinen Schulabschluss (11 Frauen, 19 Männer / davon 23 ohne deutsche  
 Staatsbürgerschaft).
• 34 Hauptschulabschluss (11 Frau, 22 Männer / davon 14 mit Migrationshinter- 
 grund, davon 4 ohne deutsche Staatsangehörigkeit).
• 15 höherer Bildungsabschluss (4 Frauen, 11 Männer / davon 6 mit Migrations- 
 hintergrund, davon 1 ohne deutsche Staatsangehörigkeit)
• 10 abgeschlossene Berufsausbildung (1 Frau, 9 Männer / davon 3 mit Migrations 
 hintergrund).

Für insgesamt 19 Teilnehmende wurde das Projekt im Jahr 2019 beendet, bei 3 Teilneh-
menden aufgrund des Alters, 5 Teilnehmende zogen in einen anderen Landkreis, 4 Umzug 
in die eigene Wohnung (kein Hilfebedarf mehr nötig), 1 Teilnehmer wechselte ins Projekt 
IABW U25, 1 Teilnehmender wurde in den Bereich Eingliederungshilfe vermittelt, 1 Teil-
nehmer wurde erfolgreich in Arbeit vermittelt, 2 waren nicht mehr leistungsberechtigt 
aufgrund des Einkommens der Eltern, es gab 1 Kontaktabbruch und bei 1 Teilnehmendem 
war die Freiwilligkeit nicht mehr gegeben (nach Absprache mit Jobcenter).

11.2 Beratungsschwerpunkte
Frauenspezifische Themen wie Kinderbetreuung, gynäkologische Vorsorgeuntersuchungen, 
Schwangerschaft, Verhütung sowie Schwangerschaftsabbruch nahmen in der Beratung und 
Begleitung großen Raum ein. Dabei war die hohe Anzahl der jungen, nicht deutschen EU- 
Bürgerinnen auffallend. Dies stellte für die Mitarbeiterinnen - auch emotional - eine große 
Herausforderung dar. Dadurch kam es vermehrt zu Kontakten zur Schwangerschaftsbera-
tung und zum Jugendamt.
Stereotypisierung und Abwertung aufgrund von Geschlecht, Ethnizität bzw. Migrationshin-
tergrund, sexueller Orientierung etc. wurden durch kritisches Hinterfragen aufgebrochen. 
Diskriminierung auf Projektebene wurde verhindert. Bei der Vermittlung in Praktika, Aus-
bildung oder sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wurde geschlechtstypischen Be-
rufsbildern entgegengewirkt, das Berufswahlspektrum wurde erweitert.
Zusätzlich angemietete Räumlichkeiten wurden dafür genutzt. Sie boten eine ruhige Atmo-
sphäre für Beratungsgespräche und einen geschützten Rahmen vor allem für junge Mütter 
mit Kindern.
Das niederschwellige Beratungsangebot ermöglichte den Zugang zu den jungen Menschen. 
Sie mussten sich mit interkulturellen, politischen und gesellschaftlichen Themen auseinan-
dersetzen. In der multikulturellen Gruppe mit einem hohen Migrations- und Ausländeran-
teil fand eine intensive Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Kulturen, Normen und 
Werten statt. Die jungen Teilnehmenden lernten in den Begegnungen voneinander und 
miteinander und begannen, Zusammenhänge zu verstehen und Vorurteile abzubauen. Bei 
komplexen Themen wurde ein/e Dolmetscher/in über den landkreisweiten Dolmetscher-
pool hinzugezogen.
Überwiegend wiesen die jungen Menschen wenig schulische, berufliche und soziale Kom-
petenzen auf. Bei der Problemanalyse und der Formulierung der individuellen Ziele wurden 
die Auswirkungen der akuten Problemlagen auf den gesamten Lebensverlauf berücksich-
tigt. Ausschlaggebend waren Bildung, Sprachverständnis, psychische und physische Be-
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lastbarkeit der jungen Erwachsenen. 
Die Jugendlichen erwarben - auch durch die kurzfristig mögliche Vermittlung in Angebote 
des Projekts des Ausbildungs- und Qualifizierungsverbunds Biberach, BQVB - Soft Skills 
wie Pünktlichkeit, Verlässlichkeit und Kommunikationsfähigkeit. Sie eigneten sich Problem-
lösungsstrategien und lebenspraktische Fähigkeiten an, Sprachdefizite wurden abgebaut. 
Informationen zum Berufswahlspektrum ermöglichten eine klischeefreie Berufsorientie-
rung. Aufgrund der vielschichtigen Problemlagen gestaltete sich jedoch die Vermittlung 
der jungen Menschen in ein Arbeitsverhältnis schwierig. Das Angebot begleitender Un-
terstützung während der Ausbildung/Arbeit war ein unumgänglicher Bestandteil für den 
Erfolg. Die Jugendlichen mussten intensiv unterstützt und motiviert werden, um Abbrüche 
zu vermeiden.

Erreichte Ziele von den 79 intensiv betreuten Teilnehmenden (TN):
Praktikum 
und/oder 
Beschäftigungs-
angebot des BQVB

Weiterführende 
schulische Maßnahme od. 
Maßnahme Jobcenter/
Agentur für Arbeit

Ausbildung/Arbeit

79 TN 10 12 18
Soll 25% 10% 20%
Erreicht 13% 15% 23%

Mit den beiden für U25 zuständigen FallmanagerInnen des Jobcenters fand ein regelmäßi-
ger Austausch statt. Eine nachgehende Betreuung stabilisierte die Vermittlungserfolge.
7 TN konnten ihre im Jahr 2018 begonnene Arbeitsstelle im Jahr 2019 erhalten.

11.3 Aus der Praxis:
• Bei 14 TN wurde die Geldverwaltung organisiert
• 6 TN wurden in Obdachlosenunterkünfte eingewiesen 
• 13 TN wurden in privaten Wohnraum vermittelt
• 10 TN wurden ins Aufnahmehaus vermittelt
• Bei 3 TN wurde der bestehende Wohnraum erhalten (durch Absprache mit dem  
 Vermieter und Schuldenregulierung)
• Bei 3 TN wurde die Stromschuldenübernahme beantragt
• 24 TN wurden bei der Wohnungssuche unterstützt
• Bei 9 TN wurden regelmäßige Hausbesuche mit Haushaltstraining durchgeführt
• Bei 3 TN fanden Gespräche mit den Eltern statt
• 4 TN wurden regelmäßig zu Arztterminen begleitet
• Bei 41 TN wurde Kontakt zu Behörden hergestellt
• 38 TN wurden bei Behördengängen begleitet
• Bei 34 TN wurden existenzsichernde Anträge gestellt
• 3 TN wurden zum KGA Gutachten begleitet
• 3 TN wurde in die Tagesklinik vermittelt
• 1 TN wurde in einen stationären Aufenthalt vermittelt und begleitet
• 11 TN wurden in psychologische Beratung vermittelt und begleitet
• 13 TN wurden an die Schuldnerberatung vermittelt
• 7 TN wurden an das Suchtzentrum Biberach angebunden 
• Bei 4 TN war der gesamte Themenkreis „Verhütung“ von großer Bedeutung
• 5 TN wurden in die Schwangerschaftsberatung vermittelt
• Bei 3 TN war das Thema „Kinderbetreuung“ von großer Bedeutung
• Für 3 TN wurden Tafelladenausweise erstellt
• Bei 3 TN erfolgte die Beantragung von Beratungsscheinen beim Amtsgericht bzw.  
 die Begleitung zu Anwaltsterminen
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• Bei 3 TN: Klärung der Unterhaltsansprüche 
• 6 TN nahmen an dem Männer-Angebot teil
• 25 TN wurden bei der Arbeitssuche unterstützt
• Mit 20 TN wurden Bewerbungsunterlagen erstellt
• 1 TN wurde beim Erwerb des Führerscheins unterstützt

Der Anteil an jungen Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit stieg prozentual im 
Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr. Hierbei handelte es sich meist um Personen aus euro-
päischen Ländern (Rumänien, Bulgarien, Serbien). Dies führte zu erhöhten Anforderungen 
an die Beratung durch die Sozialarbeiterinnen. Die Herausforderung bestand in den oftmals 
vorhandenen Sprachschwierigkeiten des Klientels ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Bei 
Bedarf konnte ein/e Dolmetscher/in aus dem Biberacher Dolmetscherpool hinzugezogen 
werden.
Die individuell erarbeiteten Hilfepläne wurden während der Projektlaufzeit immer wieder 
an die Bedarfe und Bedürfnisse der Teilnehmenden angepasst. Der Austausch im betreu-
enden Team war durch wöchentliche Treffen gesichert.
Durch die nachgehende Betreuung der jungen Menschen konnte der Vermitt-lungserfolg 
stabilisiert werden. Die jungen Erwachsenen wurden bei Bedarf in das „Intensiv Ambu-
lant Betreute Wohnen U 25“ aufgenommen. Die wohnungslosenhilfe biberach e.V. ist in 
stetigem Austausch mit anderen Institutionen. Sie verfügt über jahrelange Erfahrung und 
Netzwerkkompetenz.
Es erfolgten auch Vorstellungen des Projektes im AK Schulsozialarbeit und im Gemeinde-
psychiatrischen Zentrum, sowie bei einem Workshop mit Schülern und Schülerinnen im 
Pestalozzi Gymnasiums in Biberach. 

12. Intensiv Ambulant Betreutes Wohnen U25
Die Maßnahme „Intensiv Ambulant Betreutes Wohnen U25“ (IABW U25) stellt eine Hil-
femaßnahme für junge Erwachsene im Alter von 18 bis 25 Jahren dar, die wohnungslos 
oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Das IABW U25 ist ein am Bedarf des Betreu-
ten orientiertes und verbindlich vereinbartes Betreuungsangebot im Rahmen der ambu-
lanten Hilfe nach § 67 SGB XII. 
Gesamtziel ist die Überwindung der sozialen Schwierigkeiten und die Befähigung zu 
einem Leben ohne fremde Hilfe in üblichen Wohn- und Arbeitsverhältnissen bzw. die 
Milderung der sozialen Schwierigkeiten in dem Maße, dass eine Fortsetzung der Hilfe in 
einer weniger intensiven Betreuungsform möglich ist.

Hierbei handelt es sich um junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 25 Jahren, die 
wohnungslos sind oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind und für die vorrangige Hilfen 
nach § 41 SGB VIII nicht mehr greifen.
Das Angebot richtet sich an junge Menschen, deren Lebensverhältnisse von fehlender, 
ungesicherter oder unzureichender Wohnung, Gewalt, ungesicherter wirtschaftlicher Le-
bensgrundlage, Entlassung aus einer geschlossenen Einrichtung oder vergleichbaren Ver-
hältnissen geprägt sind. Aufgrund massiver Konflikte oder aus sonstigen schwerwiegenden 
Gründen können junge Menschen entweder nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilie leben oder 
diese ist bereits zerbrochen. Die mit diesen besonderen Lebensverhältnissen verbundenen 
sozialen Schwierigkeiten sind vielschichtig und komplex. Sie kennzeichnen daher einen 
besonderen altersspezifischen Hilfebedarf gemäß §§ 67 ff SGB XII.
Der Bewilligungszeitraum für die Maßnahme IABW U25 beträgt 12 Monate. Im Anschluss 
kann eine Übernahme in das „reguläre“ ABW beantragt werden. Die Maßnahme IABW / 
ABW U25 ist ein Baustein des durch den Europäischen Sozialfonds bezuschussten Projektes 
TABULA.
Viele der Jugendlichen haben eine starke Bindungsstörung, die aus der fehlenden Sicher-
heit durch die Bezugspersonen resultiert. Aufgrund ihrer familiären Verhältnisse ergeben 
sich vielfältige Störungen: Ängste, mangelndes Selbstbewusstsein, Probleme in der Kon-
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fliktbewältigung, Depressionen, aggressives Verhalten, Selbstverletzungen und Suizidge-
danken sind nur einige davon. Sie sind in ihrer Persönlichkeit so unreif, dass sie nicht in 
der Lage sind, sich eigenständig zu versorgen und im Leben zu orientieren. Meist sind sie 
nur sehr begrenzt gruppen- und gesellschaftsfähig. Ihr Entwicklungsalter entspricht in der 
Regel nicht ihrem Lebensalter.
Die jungen Menschen fanden sowohl aus eigener Initiative, als auch über die Empfehlung 
der FallmanagerInnen des Landkreises, das Jugendamt Biberach, berufliche Schulen, die 
Arbeitsagentur und die Schuldnerberatungsstelle, durch Eltern, Freunde etc. den Weg in 
die Fachberatungsstelle der wohnungslosenhilfe biberach e.V..
Die Probleme, vor denen die jungen Menschen bei ihrem ersten Kontakt mit den Sozial-
pädagoginnen der wohnungslosenhilfe biberach e.V. standen, drehten sich, wie vermutet, 
immer um die gleichen Fragen:

1. Von was kann ich leben?
2. Wo kann ich schlafen (wohnen)? 
3. Welche schulischen/beruflichen Perspektiven gibt es für mich? 

Im Vergleich zum Personenkreis der erwachsenen Klienten nach § 67 SGB XII ist auch 
erzieherische und lebensphasenspezifische Unterstützung erforderlich. Dies beinhaltet län-
gere Anwesenheits- und Kontaktzeiten, Abdeckung der Bereiche Schule, Ausbildung und 
Arbeitsintegration, Kontakte mit Ausbildungsbetrieben, Eltern und Schulen, intensive Be-
fassung mit den Themen Partnerschaft, Sexualität, Gewalt, Sucht und Drogen. Weiterhin 
sind ausgeprägte freizeitpädagogische Maßnahmen sowie nachhaltige Unterstützung im 
Haushalt und im Hilfebereich Wohnen notwendig.
Schnelle Zugänge zu geeigneten Hilfen sind dabei entscheidend. Diese jungen Menschen 
brauchen einen niederschwelligen, raschen Zugang zu Beratungsangeboten, um bei Bedarf 
zügig in ein geeignetes qualifiziertes Betreuungsangebot vermittelt werden zu können.

12.1 Ziele
• Überwindung der sozialen Schwierigkeiten und Befähigung zu einem Leben ohne  
 fremde Hilfe in üblichen Wohn- und Arbeitsverhältnissen
• Milderung der sozialen Schwierigkeiten in dem Maße, dass eine Fortsetzung der  
 Hilfe in einer weniger intensiven Betreuungsform möglich ist
• Ggf. Vorbereitung auf und Überleitung in eine Suchttherapie bzw. in spezialisier- 
 te Hilfeangebote für psychisch beeinträchtigte/behinderte bzw. somatisch beein- 
 trächtigte junge Menschen

Der Erstkontakt zur Beratung und Zugang zur Maßnahme erfolgt immer über das Projekt 
TABULA. Die Beratungsschwerpunkte sind bereits im Kap. 11.2 beschrieben.
Innerhalb der Maßnahmen (IABW U25) wurden Gesamtziele formuliert.
Für die Klienten relevante Hilfebereiche wurden dabei in einem gemeinsamen Hilfeplange-
spräch in Zusammenarbeit mit der zuständigen Mitarbeiterin des Kreissozialamts Biberach 
eruiert und festgelegt. Dies stellte einen qualitätssichernden Schritt zu Beginn des Intensiv 
Ambulant Betreuten Wohnens U25 dar. 
Dazu kam eine standardisierte Evaluation des Projekts U25 für jeden einzelnen Teilneh-
menden und ein von der wohnungslosenhilfe biberach e.V. erstellter Abschlussbericht nach 
Beendigung des Projekts. Außerdem stellte eine Dokumentation aller persönlicher Hilfen 
und Begegnungen mit den Klienten einen Überblick und Arbeitsnachweis dar.

Erhebung „Intensiv Ambulant Betreutes Wohnen U25“ 2019 (2018)

7 (7) Fälle, die für die Maßnahme des Intensiv Betreuten Wohnens U25 
bewilligt wurden

4 (4) Plätze insgesamt
4 (1) Vorzeitiges Ende der Maßnahme* 
2 (3) Verblieben in der Maßnahme
1 (3) Planmäßige Enden (Übergang in ABW U25)

* bei 2 Personen bestand kein weiterer Hilfebedarf
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1 Person ist in einen anderen Landkreis umgezogen
1 Person wurde in eine stationäre Einrichtung vermittelt

Das Hilfeangebot umfasst folgende Leistungen:
• Klärung der individuellen Lebenssituation
• Klärung von persönlichen Lebenszielen und beruflichen Vorstellungen
• Aktivierung und Motivierung 
• Aktivierung der Partner/Familie und des sozialen Umfeldes
• Kontinuierliche Überprüfung und Anpassung der Ziele 
• Vermittlung und Begleitung in Praktika
• Vermittlung in berufliche Vorbereitungsmaßnahmen, Ausbildung oder Jobs in 
 Zusammenarbeit mit der Berufsberatung der Agentur, Fallmanagement und  
 Jugendberufshelfer
• Nachgehende Betreuung und Begleitung der Teilnehmenden nach Ende der Maß- 
 nahme
• Bei Bedarf Vermittlung und Begleitung in weiterführende, individuelle Hilfeange- 
 bote (z.B. Schuldner- und Suchtberatung, Psychiatrische Institutsambulanz PIA,  
 tagesklinische Behandlung, Reha Angebote)
• Begleitung bei Behördengängen und Arztbesuchen
• Hausbesuche in den WGs, Weckdienst, Unterstützung im Haushalt
• Geldverwaltung

Erhebung „Ambulant Betreutes Wohnen U25“ 2019 (2018)

4 (9) Klienten insgesamt
2 (4) Verblieben in der Maßnahme
1 (3) Maßnahme wurde beendet (Umzug in anderen Landkreis)
1 (1) Übergang ins reguläre ABW (Aufgrund des Alters)
0 (1) Vermittlung an einen anderen Fachdienst (Eingliederungshilfe)
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In den sozialpädagogisch begleiteten Wohngemeinschaften des ABWs fanden wöchentlich 
Hausbesuche statt und es wurde Unterstützung im Haushalt angeboten. 

Im Jahr 2019 wurde ein freizeitpädagogisches Angebot mit drei besonderen Aktivitäten für 
junge Männer durchgeführt:
Besuch des Planetariums Laupheim: Gemeinsam wurde die Geschichte der Apollo 11 be-
staunt. Das geschichtsträchtige Ereignis, die Umstände, unter denen die Landung auf dem 
Mond erfolgte, sorgte für Erstaunen und Bewunderung bei den Teilnehmern. Der Besuch 
wurde als gemeinschaftliches Erlebnis wahrgenommen. Beim gemeinsamen Ausklingen im 
Anschluss wurden begeistert einzelne Sequenzen widergegeben bzw. nachgespielt.
Bowling: Es wurden zwei Bahnen gebucht, auf denen jeweils vier „Kontrahenten“ gegen-
einander antraten. Durch diesen Wettkampfcharakter bekam das Spiel einen zusätzlichen 
Anreiz. Die Teilnehmer strengten sich an und wollten gewinnen. Kugeln, die in der Seite 
landeten, sorgten für Frustration, die man aushalten musste, ohne zu resignieren. Dies, 
sowie die Durchführung eines zweiten Durchgangs, der zunehmend die Ausdauer- und 
Konzentrationsfähigkeit beanspruchte, stellten Herausforderungen für die jungen Männer 
dar. Beim anschließenden Zusammensein wurden dann weitere Themen besprochen, die 
den Lebensalltag der jeweiligen Teilnehmer gerade bestimmten. Hierdurch wurde zuneh-
mend das Gemeinschaftsgefühl gestärkt.
Weihnachtsmarkt: Mit einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt sollte das Jahr 2019 aus-
klingen. Jeder Teilnehmer bekam sowohl etwas zu trinken als auch zu essen und in der 
gemütlichen Atmosphäre ließ man gemeinsam das Jahr Revue passieren.
Die Zeit kurz vor Weihnachten, geprägt von familiärem Zusammenhalt, stellt für unsere 
Klienten erfahrungsgemäß eine besonders belastende Zeit dar. Hierdurch gewann das Bei-
sammen sein an besonderer Bedeutung.

12.2 Besondere Vorkommnisse
Wie bereits im Jahr zuvor wurde das Gebäude der wohnungslosenhilfe biberach e.V. 2019 
von einem Brand heimgesucht. Am späten Abend des 09. August ging ein Notruf bei der 
Biberacher Feuerwehr ein, die unmittelbar darauf ausrückten. In einer Dachgeschoss-
wohnung in unserer Einrichtung war ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchmelder wurden 
ausgelöst. Ein Bewohner verständigte unverzüglich die Feuerwehr und begann zunächst 
selbständig mit Löschmaßnahmen, was letztendlich ein weiteres Ausbreiten des Feuers 
verhindern konnte. 15 Mann der Feuerwehr konnten den Brand schließlich unter Kontrolle 
bringen und vollständig löschen. Ein Bewohner mit schweren und eine Bewohner mit leich-
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ten Verletzungen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die betroffene Wohnung war nahezu 
vollständig ausgebrannt und somit nicht mehr bewohnbar. Ebenfalls wurden im Zuge der 
Löschmaßnahmen Dachfenster sowie Rauchmeldeanlagen beschädigt. Noch in der Nacht 
machte sich die Geschäftsleitung ein Bild der Lage. Glück im Unglück, alle anderen fünf 
Wohnungen, die sich in der Kolpingstr. 33/3 befinden waren weiterhin ohne Einschränkung 
bewohnbar.
Bei dem Bewohner der zerstörten Wohnung handelte es sich um einen jungen Erwachse-
nen, der in der Maßnahme „IABW U25“ begleitet wurde.
Neben all den logistischen, rechtlichen und praktischen Problemen, die durch den Brand 
entstanden, musste für den Bewohner eine Lösung und eine Perspektive gefunden wer-
den.
Zunächst nahm die wohnungslosenhilfe biberach e.V. Kontakt zu ihm und den Angehörigen 
auf. Die zuständige Sozialarbeiterin besuchte ihn im Krankenhaus, versorgte ihn mit dem 
Nötigsten und seine finanzielle Situation wurde geklärt.
Letztendlich gelang es gemeinsam mit anderen Fachdiensten eine stationäre Wohnform in 
der Psychiatrie zu finden.
Da die wohnungslosenhilfe biberach e.V. für dieses Appartement als Vermieterin fungierte, 
mussten rechtliche und versicherungstechnische Probleme schnell gelöst werden, damit 
das Appartement unserem Klientel zeitnah wieder als Wohnraum zur Verfügung gestellt 
werden konnte.

13. Fachstelle Wohnungssicherung
Die Problematik Wohnungslosigkeit bzw. Obdachlosigkeit hat viele Ausprägungen:

• Menschen, die ohne jegliche Unterkunft auf der Straße leben
• Haushalte und Einzelpersonen, die kurz davor stehen, ihre Wohnung zu verlieren
• Menschen, die aufgrund ordnungsrechtlicher Maßnahmen ohne Mietvertrag, d.h.  
 lediglich mit Nutzungsverträgen in Wohnraum eingewiesen oder in Notunterkünf- 
 ten untergebracht werden
• Personen, die in unzumutbaren und menschenunwürdigen Wohnverhältnissen  
 leben

13.1 Das Konzept Fachstelle - Obdachlosigkeit gilt es zu verhindern
Die Basis unseres Fachstellenkonzeptes bietet das bereits 1987 entwickelte Konzept zur 
„Sicherung der Wohnungsversorgung in Wohnungsnotfällen und Verbesserung der Lebens-
bedingungen in sozialen Brennpunkten.“ (DST-Beiträge zur Sozialpolitik, Heft 21, Köln 1987)
Dieses Konzept basiert im Wesentlichen auf einer Bündelung von Aufgaben aller kom-
munalen Ämter, die zur Sicherung und zum Erhalt von Wohnungen beitragen sowie den 
sozialpädagogischen persönlichen Hilfen innerhalb oder außerhalb der Verwaltungen. Ziel 
aller Maßnahmen ist die dauerhafte Wohnungssicherung, bzw. der Erhalt alternativen, an-
gemessenen Wohnraumes.
Wohnungsnot ist auch im Landkreis und in der Stadt Biberach zunehmend ein Problem. Der 
Anteil der Miete liegt oft bei über 40 % des Haushaltseinkommens.
Kommt es zu Krisensituationen im Lebensalltag entstehen schnell Finanzierungsengpässe, 
die die Betroffenen überfordern: Leben in prekären Haushalten außerhalb von Transferleis-
tungen oder beispielsweise hohe Nachzahlungen bei Jahresabrechnungen von Nebenkos-
ten können schnell zu diesen finanziellen Engpässen führen, in denen die Miete nicht mehr 
bezahlt werden kann. 
Die vielschichtigen Probleme, die nach dem Verlust der eigenen Wohnung auftreten, führen 
die Betroffenen in einen Teufelskreis und persönliche Ressourcen gehen oftmals verloren, 
so dass die soziale Reintegration immer schwieriger und aufwändiger wird.
Angesichts der Situation auf dem Wohnungsmarkt ist der Erhalt bestehender Mietverhält-
nisse und somit die Verhinderung von Obdachlosigkeit einer der wichtigsten Bausteine bei 
der Bekämpfung von Wohnungsnot.
Menschen, bei denen unmittelbar oder in naher Zukunft der Verlust ihrer Wohnung droht 
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bietet die Fachstelle niederschwellige, flexible Hilfe an und geht aktiv auf Betroffene zu. 
Durch die frühzeitige Beratung überwinden Ratsuchende persönliche Hemmschwellen bei 
der Kontaktaufnahme zu bestehenden Angeboten der öffentlichen wie auch freien Trä-
gern.
Für die von Obdachlosigkeit bedrohten Menschen müssen aus unserer Sicht die Kompe-
tenzen und Ressourcen des Jobcenters, des Ordnungsamtes und des Eigenbetriebs Woh-
nungswirtschaft, sowie die verschiedensten Angebote der kommunalen Träger gebündelt 
und vernetzt werden.
Sollte dennoch die Unterbringung in einer städtischen Obdachlosenunterkunft nötig wer-
den, bemühen wir uns nach einer Zeit der Stabilisierung, um die Anschlussversorgung in 
mietrechtlichem Wohnraum. Niemand soll nach Wohnungsverlust auf der Straße oder in 
Not- bzw. Obdachlosenunterkünften dauerhaft leben müssen, denn neben der reinen Un-
terbringung in einer städtischen Obdachlosenunterkunft benötigen die Menschen aus Sicht 
der wohnungslosenhilfe biberach e.V. ein zusätzliches Hilfeangebot. 
Seit 01.02.2014 ist die Fachstelle der wohnungslosenhilfe biberach e.V. im Auftrag der 
Stadt Biberach tätig. Im Jahr 2017 hat der Biberacher Gemeinderat die erweiterte Zusam-
menarbeit mit der wohnungslosenhilfe biberach e.V. beschlossen.

Zielgruppe
• MieterInnen im Stadtgebiet, die aufgrund von Mietrückständen, einer Vermieter- 
 kündigung, einer Räumungsklage, einer angesetzten Zwangsräumung oder  
 anderer Gründe obdachlos sind oder von Wohnungsverlust bedroht sind
• Menschen, die bereits ordnungsrechtlich untergebracht sind

Die Unterschiedlichkeit der Zielgruppe (Familien, Alleinstehende, Alleinerziehende, Migran-
ten, etc.) erfordert differenzierte Konzepte der Ansprache und der Hilfe.

13.2 Dokumentierte Wohnungsanfragen
Im Zeitraum vom 01.01.19 bis 31.12.19 dokumentierte die wohnungslosenhilfe biberach 
e.V. 225 Anfragen von Personen bzw. Familien, die bezahlbaren Wohnraum in der Stadt 
Biberach suchten. 
Diese Anfragen setzten sich wie folgt zusammen:

Gesamt Prozent
Anfragen 225 100,00 %
Aufteilung nach Geschlecht

Frauen 69 30,67 %

Männer 156 69,33 %
Aufteilung nach Alter
18-25 62 27,80 %
26-64 156 69,96 %
65+ 5 2,34 %
Migrationshintergrund
Ja 126 59,43 %
Nein 86 40,57 %
Haushaltsgröße
Single 151 67,71 %
Paar 13 5,83 %
Alleinerziehend 13 5,83 %
Familie (2 Erw., 1-2 K.) 30 13,45 %
Großfamilie (ab 3 K.) 15 6,73 %
Unbekannt/sonstiges 1 0,45 %
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Innerhalb dieser 225 Anfragen wurden 154 Haushalte von der Fachstelle beraten und be-
gleitet. In diesen 154 Haushalten lebten insgesamt 280 Menschen.
Die Vergleichszahlen der Vorjahre zeigen, dass das Beratungsangebot der Fachstelle ange-
nommen und intensiv genutzt wird. 
61 Wohnungsanfragen wurden von Einzelpersonen, Paaren bzw. Familien, die in städti-
schen Obdachlosenunterkünften untergebracht waren, gestellt und von der wohnungslo-
senhilfe biberach e.V. dokumentiert:

Unterkunft Anfrage Bemerkung
Bleicherstraße 80 32 nur alleinstehende Männer
Ringschnait/Ehingerstr. 24 6 nur Familien
Wolfentalstr. 13 13 darunter 6 Anfragen von Familien
Sonstige Unterkünfte:  
(Rollinstr., Ziegelhausstr., Ulmer Str., 
Hans Rohrer Str.)

10 darunter 9 Anfragen von Familien

Diese 154 Haushalte (280 Menschen) setzten sich wie folgt zusammen:
73 Männer
29 Frauen
11 Paare
10 Familien (Paar + 1 Kind)
14 Familien (Paar + 2 Kinder)
1 Familien (Paar + 3 Kinder)
4 Familien (Paar + 4 Kinder)
2 Familien (Paar + 5 Kinder)
4 Familien (Mutter + 1 Kind)
1 Familien (Vater + 1 Kind)
3 Familien (Mutter + 2 Kinder)
1 Familien (Vater + 2 Kinder)
1 Familie (Mutter + 4 Kinder)

13.3 Fachbereich „Betreuung der Obdachlosenunterkünfte“
Die ordnungsrechtliche Unterbringung ist eine kommunale Verpflichtung!
Neben den sogenannten sonstigen Obdachlosenunterkünften (städtischen Wohnungen, in 
die Personen eingewiesen wurden) gibt es in Biberach weitere ausschließlich zur Obdach-
losenunterbringung genutzte Gebäude:
Die Bleicherstr. 80 mit 18 Appartements, die meist doppelt belegt werden. Seit 2017 gab 
es in Ringschnait ein weiteres Gebäude mit 9 Einzelzimmern, 4 Doppelzimmern und 1 Drei-
bettzimmer. Küchen und Sanitärbereiche mussten gemeinschaftlich genutzt werden. Seit 
Januar 2018 befindet sich eine weitere Obdachlosenunterkunft in der Wolfentalstraße 13. 
Die 8 Zimmer sind teilweise doppelt belegbar. Die Küche und Sanitärbereiche müssen ge-
meinschaftlich genutzt werden. Ende des Jahres 2019 wurde die Gemeinschaftsunterkunft 
in Ringschnait aufgegeben. Die dort eingewiesenen Familien wurden in die neue Obdachlo-
senunterkunft in der Ehinger Str. 24 in Biberach (ehemaliges Feuerwehrhaus) umgesetzt.
Während die Bleicherstraße ausschließlich für alleinstehende Männer vorgesehen ist, sollen 
in den anderen Unterkünften obdachlose Familien, alleinerziehende Frauen mit Kindern 
sowie alleinstehende Frauen untergebracht werden.

13.3.1 Aus der Praxis
Die Mitarbeitenden der wohnungslosenhilfe biberach e.V. informierten die eingewiesenen 
Menschen in Ringschnait über die Umsetzung. Bei Bedarf wurden die Familien bem Umzug 
unterstützt. Wie bei jedem Umzug müssen Formalitäten wie An- und Ummeldungen bei zu-
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ständigen Ämtern, Betreuungseinrichtungen und Schulen der Kinder usw. erledigt werden. 
Auch hier war die Mithilfe der Fachkräfte der wohnungslosenhilfe biberach e.V. gefordert.
Das bestehende Beratungsbüro in Ringschnait wurde ebenfalls aufgelöst. In den Räumlich-
keiten der Ehinger Str. 24 wurden Büroräume vom städtischen Ordnungsamt zur Verfügung 
gestellt. Das Konzept der Vor-Ort-Beratung, ein PC-Arbeitsplatz für Klienten, ein Raum für 
Hausbesprechungen sowie die Lagermöglichkeit für Hygieneartikel und Notfallausstattung 
(WC-Papier, Bettwäsche, Handtücher) der Unterkünfte soll auch hier umgesetzt werden. 
Kontakt und Koordination mit dem Hausmeister in Ringschnait fanden ebenfalls über die 
wohnungslosenhilfe biberach e.V. statt.

Folgende Beratungs- u. Unterstützungsangebote wurden in den Obdachlosenunterkünften 
Ringschnait, Wolfentalstr. und Ehinger Str. erbracht: 
Der Ein- und Auszug wurde je nach Bedarf mit den Betroffenen organisiert. Nach der Ein-
weisung durch das Ordnungsamt und der Schlüsselübergabe durch das WWB wurden die 
Familien bzw. Einzelpersonen von der wohnungslosenhilfe biberach e.V. in die Räumlichkei-
ten begleitet. Hier gab es eine Begehung und Einführung durch die Räumlichkeiten (Sani-
tärbereich, Küche) sowie die Vorstellung der Hausordnung. Bei Bedarf konnten die Zimmer 
kurzfristig mit einer Grundmöblierung ausgestattet werden (Bett, Matratze, Schrank, etc.). 
Darüber hinaus erhielt jede/jeder neue BewohnerIn Bettdecke und Kissen, Bettwäsche, 
Handtücher, Toilettenpapier, Hygieneartikel für die Körperpflege, Mülleimerbeutel sowie 
eine Rolle gelber Säcke.
Im Bedarfsfall wurden Reinigungs- und Hausmeistertätigkeiten von der Fachstelle durchge-
führt. Klingel- und Briefkastenbeschriftung wurden angebracht und allen Personen wurde 
das Beratungsangebot der wohnungslosenhilfe biberach e.V. vorgestellt.

Je nach Bedarf fand mit den Bewohnern eine intensive Abklärung der aktuellen Notsitua-
tion und des persönlichen Hilfebedarfs statt:

• Neben den regelmäßigen, wöchentlichen Sprechzeiten wurden zusätzlich flexible  
 Beratungszeiten für alle Bewohner angeboten
• Hausbesprechungen fanden regelmäßige statt
• „Müllschulungen“ wurden veranstaltet 
• Beratung und Unterstützung im Bereich Wohnhygiene fand statt
• Unterstützung bei der Antragstellung und im Umgang mit Behörden 
• Beratungen und Hilfen im Umgang mit Einkommen und Schulden 
• Hilfen zur Sicherstellung regelmäßiger Zahlung der Unterkunftskosten 
• Unterstützung bei der Wohnungssuche sowie bei der Anmietung von Wohnraum 
• Unterstützung bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen und Arbeitsplatz- 
 suche 
• Begleitung zu Terminen im Jobcenter / in der Agentur für Arbeit 
• Kooperation mit Fallmanagement / Arbeitsvermittlung 
• Aufzeigen von Möglichkeiten der Freizeitgestaltung 
• Beratung im Bereich Familie (Kindergarten- und/oder Schule)
• Motivation zur Annahme ärztlicher und therapeutischer Hilfen 

Die aufsuchende Hilfe stellte neben unserem Beratungsangebot in der Kolpingstr. 33/3 und 
der Begleitung zu anderen Fachdiensten, Ämter, etc. einen wichtigen Arbeitsschwerpunkt 
dar. So wurde neben den städtischen Unterkünften in Ringschnait und der Wolfentalstraße 
auch die Bleicherstraße 80 wöchentlich von Mitarbeitenden der Fachstelle aufgesucht. 
Sonstige Unterkünfte und Haushalte wurden nach Bedarf aufgesucht. Die Häufigkeit der 
Hausbesuche variierte je nach Hilfebedarf der betroffenen Personen sowie der Aufträge der 
städtischen Mitarbeitenden.

13.4 Fachbereich „Wohnraum-Erhalt“
Für eine effektive Umsetzung des Ziels Wohnraumerhalt bzw. „Rückführung in privaten 
Wohnraum“ ist eine enge Zusammenarbeit mit dem städtischen Eigenbetrieb Wohnungs-
wirtschaft (WWB) sowie dem städtischen Ordnungsamt unabdingbar. Hierbei ist die Fach-
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stelle darauf angewiesen, frühzeitig von Räumungsklagen zu erfahren. Bestenfalls erfolgt 
die Information bereits bei auflaufenden Mietschulden, um schnelle Hilfe anzubieten.

13.4.1 Aus der Praxis 
Einmal pro Monat fand ein Jour Fixe mit dem Ordnungsamt und dem Eigenbe-trieb Woh-
nungswirtschaft statt. Dabei konnten Einzelfälle, Vorfälle in den Obdachlosenunterkünften 
aber auch in den Vermietungen besprochen, Absprachen getroffen, Begehungen koordi-
niert und Arbeitsaufträge, etc. abgesprochen werden. Unser Ziel Menschen in gesicherten 
Wohnraum zu bringen sowie die bestehenden Lebensverhältnisse zu klären bzw. zu si-
chern, war fester Bestandteil dieser Sitzungen. 
Die Fachstelle erhielt regelmäßige Informationen über Außenstände der Nut-zungsentschä-
digungen von den ordnungsrechtlich untergebrachten Personen von der Stadt Biberach.
Seit September 2018 wurde die wohnungslosenhilfe biberach e.V. vom Amtsgericht Biber-
ach über anstehende Räumungsklagen informiert. Im Jahr 2019 gingen 14 sogenannte 
MiZis (Anordnung über Mitteilungen in Zivilsachen) in der Fachstelle ein. Im Laufe des 
Jahres erhielt die wohnungslosenhilfe biberach e.V. weitere 27 Benachrichtigungen von den 
Mietern selbst, Gerichtsvollziehern und Vermietern (WWB, private Vermieter, Wohnbauge-
sellschaften,…). In den meisten Fällen bestanden Mietschulden.
Sobald diese Informationen vom Amtsgericht bzw. von den Vermietern vorlagen, suchten 
die Mitarbeitenden der Fachstelle die betroffenen Menschen zeitnah auf, um einen persön-
lichen Kontakt herzustellen. In jedem Fall, auch bei Nichtantreffen der Personen, wurde 
ein Infobrief mit den Kontaktdaten der Fachstelle und der Bitte um Termin-Vereinbarung 
hinterlassen. 

Persönliche Beratung:
• bei Bekanntwerden von gefährdeten Mietverhältnissen Kontaktaufnahme mit  
 MieterInnen durch Anschreiben, Anrufe und/oder Hausbesuchen
• Erstberatung: Problemanalyse, Ermittlung des Hilfebedarfs, Bewusstmachung der  
 Problemlage, Information über Verfahrensabläufe, Rechtsmittel und Hilfean- 
 sprüche
• Unterstützung, wenn die Wohnung nicht gesichert werden kann
• Hilfe zur Bewältigung von allgemeinen Lebensproblemen

Kontakt mit Behörden und weiteren Fachdiensten:
• Beratung und Begleitung zu Ämtern und Behörden
• Kontakt zu weiteren Fachdiensten und Beratungsstellen (z.B. Sucht– und Schuld- 
 nerberatung)
• Hilfe beim Ausfüllen von Formularen und Anträgen
• Unterstützung zur Einhaltung von Fristen im Verfahren der Wohnraumkündigung
• Hilfestellung bei Strafverfahren, Vermittlung von weiterführenden Angeboten der  
 Wohnungslosenhilfe (ambulante Wohnangebote, teilstationäre und stationäre  
 Hilfen)



31
55

80
106 104 117

10

33

38

59 80
79

24

75

93 84

41

88

142

240

277 280

0

50

100

150

200

250

300

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Klienten in der Fachstelle

Kinder

weibl.

männl.

38

wohnungslosenhilfe
Fachberatungsstelle für den Landkreis biberach e.V.

Finanzielle Hilfen:
• Beratung bei finanziellen Problemen
• Bereitstellung und/oder Vermittlung einer ersten Grundversorgung
• Unterstützung und Begleitung bei der Antragstellung von Hilfen zur Sicherung  
 der Unterkunft nach SGB XII/SGB II (darlehensweise Übernahme von Mietschul- 
 den)

Gespräch mit Vermietern:
• Kontaktaufnahme mit dem Vermieter
• Angebot von konfliktschlichtenden Gesprächen

Fallunspezifische, sozialraumbezogene Leistungen:
• Aufklärung, Information und Öffentlichkeitsarbeit
• Verbindliche regelmäßige Sprechzeiten sowie aufsuchende Beratung von betroffe- 
 nen MieterInnen, die auf Einladungen nicht reagieren

Durch diese Maßnahmen konnten im Jahr 2019 insgesamt 17 Wohnungen gerettet werden 
(5 Einzelpersonen, 12 Familien). Das bedeutet, dass für 22 Erwachsene und 15 Kinder die 
Unterbringung in einer Obdachlosenunterkunft verhindert wurde.
Bei 8 Wohnungen wurde eine Mietschuldenübernahme beim Jobcenter oder Kreissozialamt 
beantragt und bewilligt. 
Bei 6 Wohnungen konnten individuelle Vereinbarungen (z.B. Ratenvereinbarungen) mit 
dem Vermieter geschlossen werden.
Bei 2 Familien wurden existenzsichernde Anträge beim Landratsamt gestellt. Bereits ent-
standene Mietschulden konnten so beglichen werden. Durch Verhandlung mit dem Vermie-
ter konnte ein Zahlungsaufschub der Miete erreicht werden.
Bei 1 Familie wurde eine Vereinbarung mit dem Vermieter getroffen. Die Miete wird über 
die wohnungslosenhilfe biberach e.V. pünktlich und zuverlässig überwiesen.

13.5 Erhebung der Klienten
Im Jahr 2019 wurden bei den 154 Haushalten (280 Menschen) insgesamt 2170 Einzelkon-
takte dokumentiert.
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Ergebnisse / Daten (bezogen auf die 154 Haushalte) Anzahl
Vermittlung in stationäre Einrichtung 3
Vermittlung in ambulante Einrichtung 7
(AWO, GPZ, Caritas, ZfP, wohnungslosenhilfe biberach e.V., etc. ) 5
Vermittlung und Begleitung beim Übergang in privaten Wohnraum/geför-
derten Wohnraum

13

Begleitung im Bereich Kinderbetreuung (Schule, Kindergarten) 11
Ärztliche Grundversorgung 22
Suchtproblematik 34
Suchtberatung (intensive Anbindung) 10
Existenzsichernde Anträge gestellt 70
Schuldnerberatung 17
Kontakt/Weitervermittlung an andere Fachdienste 17
Unterstützung bei Behördenangelegenheiten 43
Kontakt zur Familie 4
Unterstützung bei der Ableistung von Sozialstunden 1
Tafelladenausweis beantragt 7
Postadresse bei der wohnungslosenhilfe biberach e.V. eingerichtet 4
Kontakt zur gesetzlichen Betreuung 8
Kontakt zum Jugendamt hergestellt und begleitet 9

13.6 EU Bürger/Migration
Wie in den vergangenen Jahren war auch 2019 der Anteil Ratsuchender ohne deutsche 
Staatsangehörigkeit hoch (ca. 60%). Hinzu kam, dass es sich vorwiegend um Familien 
handelte. Anträge auf Familienleistungen, Klärung der Rechtslage für EU Bürger, etc. stell-



40

wohnungslosenhilfe
Fachberatungsstelle für den Landkreis biberach e.V.

ten die Mitarbeitenden der Fachstelle neben den sprachlichen Barrieren vor große Heraus-
forderungen. Oftmals ging es um die Beantragung von existenzsichernden Leistungen (ALG 
II, Kindergeld, Erziehungsgeld und somit der Zugang zur Krankenversicherung,…). Darü-
ber hinaus bestand bei diesen Menschen ein hoher Bedarf an Unterstützung und Begleitung 
in allen lebenspraktischen Bereichen: Termine, Geld-, Post- und Dokumentenverwaltung, 
Antragstellungen und im Bereich Haushalt: Müll, Energie, Nachbarn,…. 
Auf Grund der sprachlichen Kompetenz der Mitarbeiterinnen der wohnungslosenhilfe biber-
ach e.V. konnten Beratungen in Englisch, Rumänisch und Ungarisch durchgeführt werden. 
Für weitere Übersetzungsaufgaben wurde der Biberacher Dolmetscherpool genutzt. 
Bei den regelmäßigen Treffen mit den Migrationsdiensten des CJDs, DRKs, der Caritas und 
der Integrationsbeauftragten der Stadt Biberach konnten Absprachen in der Beratungsar-
beit bei Einzelfällen getroffen werden. Darüber hinaus konnten unterschiedliche Arbeits-
aufträge besprochen werden und es fand ein reger Erfahrungsaustausch statt.

13.7 Ziel 
Oberstes Ziel ist die Sicherstellung einer menschenwürdigen Wohnraumversorgung!
Menschenwürdiger Wohnraum liegt in Anlehnung an eine Definition des Europarates dann 
vor, wenn es sich um Wohnraum handelt, der den folgenden Kriterien genügt:

• physisch bewohnbar
• nicht baufällig
• gesund
• rechtlich abgesichert und dauerhaft
• nicht überbelegt
• Schutz bietend vor gewalttätigen Handlungen

Von Obdachlosigkeit betrof-
fene Menschen müssen oft 
sehr lange in Notunterkünf-
ten bleiben. Für jede „Ein-
weisung“ wird eine Unter-
kunft benötigt, die von der 
Kommune vorgehalten und 
finanziert werden muss.
Der Erhalt von bestehendem 
Wohnraum ist der Kernge-
danke des präventiven Hilfeangebotes, der somit immer im Vordergrund stehen sollte.
Hierbei geht es um die Sicherung der finanziellen Lebensgrundlage und die Befähigung zur 
selbstständigen und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum, mög-
lichst unabhängig von öffentlicher Hilfe. 
Um hierbei möglichst effizient und somit zeit- und kostensparend zu agieren, ist eine enge 
und gute Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Hilfeapparaten und den unter-
schiedliche Verwaltungen nötig. 
Die Einrichtung eines „Runden Tisches“ zur besseren Kommunikation und Kooperation mit 
Stadtverwaltung, Landratsamt, Baugenossenschaften, Fachstelle usw. wird daher seit Jah-
ren von der wohnungslosenhilfe biberach e.V. gefordert. Wie bereits erwähnt würde dies 
nicht nur unmittelbar den Bedürftigen helfen, sondern mittel- und langfristig private sowie 
öffentliche Kassen entlasten.
Ebenso wäre eine offensive Öffentlichkeitsarbeit sowie eine Ausbau eines Netzwerkes mit 
weiteren sozialen Diensten, Vermietern (Wohnungsbaugesellschaften, -genossenschaften) 
und Mieterverein sehr hilfreich um betroffene Menschen möglichst frühzeitig zu erreicht.
Sollte ein Wohnungsverlust dennoch nicht zu vermeiden sein, muss alles daran gesetzt 
werden den betroffenen Menschen zeitnah wieder in ein abgesichertes Mietverhältnis (Nor-
malwohnraum) zu vermitteln. Grundvoraussetzung ist und bleibt natürlich die Problematik, 
dass adäquater und bezahlbarer Mietwohnraum zur Verfügung steht.
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14. BQVB 2019 – P.I.T.A.
Das regionale Netzwerk BQVB (Beschäftigungs- und QualifizierungsVerbund Biberach), 
das im Jahr 2000 gegründet wurde, umfasst im Förderjahr 2018 eine Kooperationsstruk-
tur mit drei Einrichtungen. Teilprojektträger sind die wohnungslosenhilfe biberach e. V., 
die Diakonische Bezirksstelle Biberach sowie das bfz Donauwörth Ulm Aalen - Außen-
stelle Biberach. Gemeinsam bringen sie ihre mehrjährige Expertise in der Betreuung und 
Unterstützung der Zielgruppe ein und bieten ein aufeinander abgestimmtes Unterstüt-
zungsangebot an.

In Baden-Württemberg werden die ESF Mittel zur Förderung der sozialen Inklusion und 
Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung einge-
setzt. 
Das spezifische Ziel für diese Projekte ist die Verbesserung der 
Beschäftigungsfähigkeit und der Teilhabechancen von Men-
schen, die besonders von Armut und Ausgrenzung bedroht 
sind. 

14.1 Die regionale Ausgangslage: Arbeitslosigkeit – 
Situation im Landkreis Biberach
Die Arbeitslosenquote im Landkreis Biberach lag im März 2019 
mit 2,0% (Baden-Württemberg 3,1%) auf einem niedrigen Ni-
veau. Von den 2.274 arbeitslos gemeldeten Personen waren 
1.283 oder 56,4% im SGB III und 991 oder 43,6% im SGB 
II. Insgesamt gab es in beiden Rechtskreisen eine Abnahme 
der Arbeitslosigkeit um insgesamt 146 Personen/-6% (B-W 
-3,8%). 

Arbeitslose im Rechtskreis SGB II
Stand März 2019 waren im Landkreis Biberach 452 (-33) Frau-
en = 45,6%, und 539 (-48) Männer = 54,4%,   arbeitslos. 
Rückgang bei beiden Geschlechtern, bei den Frauen geringer 
als bei den Männern.

Vergleich Landkreis Biberach/Baden-Württemberg, Stand Sept. 2018. Vorjahreswerte in 
Klammern:*
Merkmal Landkreis 

Biberach
Baden- 
Württem-
berg

Bemerkungen

15-25 Jahre 13,1 % 
(12,3%)

7,9 % 
(8,0%)

109 Personen  
Rückgang um 3 Personen = 2,7%

55 Jahre 
und älter

13,7 % 
(13,1%)

17,6 % 
(17,0%) + 5 Personen, Zunahme 3,4%

Langzeitar-
beitslose

37,7 % 
(39,3%)

42,9 % 
(44,3%)

422 Personen (513)  
Rückgang um 91 Personen = 17,7% 
Frauenanteil 51,7% (50,3%)

Ohne abge-
schl. Berufs-
ausbildung

74,3 % 
(73,4%)

65,0 % 
(58,4%)

832 Personen (959) 
Frauenanteil 47,2%

AusländerIn-
nen

45,5 % 
(45,7%)

42,0 % 
(40,9%)

510 Personen (597)  
Frauenanteil 224 P = 43,9% 
Rückgang durch Integration von Flüchtlingen

Schwerbe-
hinderte

5,4 % 
(5,6%)

6,4 % 
(6,3%)

60 Personen (93) 
Frauenanteil 38,3% (39,7%)

Alleinerzie-
hende

14,0 % 
(13,6%)

11,6 % 
(11,9%)

157 Personen (178) 
Frauenanteil  92,4%
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Personen mit Migrationshintergrund in den Rechtskreisen SGB II und SGB III
Merkmal Landkreis Biberach Baden-Württemberg
Arbeitslose 1.015 (1.298), 58% (59,5%) 57,4% (57%)
weibliche Arbeitslose 59,4 % (56,3%)
männliche Arbeitslose 56,8 % (61,9%)
ohne Hauptschulabschluss 87,7 % (86,4%) 79,2% (79,1%)
ohne abgeschl. Berufsausbildung 76,3 % (75,3%) 72,4 % (70,6%)
Langzeitarbeitslose im SGBII 52,7 (51,8%)
im SGB II Betreute 66 % (58,9%)

Altersgruppen: 135 Personen (186) unter 25 Jahre, 740 (918) zwischen 25 und unter 55, 
140 (194) sind 55 Jahre und älter. 
Personen mit Migrationshintergrund haben einen über sechsmal höheren Anteil an den 
Personen ohne Schulabschluss bzw. einen rund dreimal höheren Anteil an den Personen 
ohne Berufsausbildung im Vergleich zu Arbeitslosen ohne Migrationshintergrund.  Mit 66% 
liegt ihr Anteil wesentlich höher als bei Arbeitslosen ohne Migrationshintergrund, hier sind 
es 47%.

Der Projektantrag „P.I.T.A. 2019“ musste bis zum 30.09.2018 bei der L-Bank in Karlsruhe 
eingereicht werden. Auf der Vergabesitzung am 08.11.2018 wurde der Antrag bewilligt, 
somit konnte der Projektauftakt am 07.01.2019 stattfinden.

14.2 Zielgruppe und Handlungsbedarf
Besonderer Förderbedarf besteht für Personen mit niedrigem schulischen/beruflichen Aus-
bildungsniveau, für Arbeitslose ohne deutschen Pass (besonders Flüchtlinge) bzw. mit Mig-
rationshintergrund, für Alleinerziehende und erwerbsfähige Leistungsberechtigte. 

Das Projekt richtet sich an arbeitsmarktferne SGB II-Beziehende mit multiplen Vermitt-
lungshemmnissen, vorrangig 

• Langzeitarbeitslose, die einer sozialen und persönlichen Stabilisierung sowie der  
 Wiederherstellung der Beschäftigungsfähigkeit bedürfen 
• Von Armut und Diskriminierung bedrohte/betroffene Menschen
• Alleinerziehende, Menschen mit Migrationshintergrund, Ältere sowie Schwerbe- 
 hinderte
• Menschen in psychosozialen Problemlagen, mit gesundheitlichen Einschränkun- 
 gen, Suchterkrankungen
• Flüchtlinge und AsylbewerberInnen

Am Projekt sollen 29 SGB II-Beziehende teilnehmen, die zudem eine eng auf das ESF-
Projekt abgestimmte Maßnahme zur beruflichen Eingliederung nach § 45 SGB III Abs. 1 S. 
1 Nr. 1, 2, 4 und 5 i. V. m. § 16 Abs.1 SGB II absolvieren. Dabei sollen 13 Männer und 16 
Frauen betreut werden. Der Flüchtlingsanteil soll bei 50% liegen.

Die gesamte Zielgruppe ist von Armut und Diskriminierung bedroht, hat einen hohen Un-
terstützungsbedarf und ist am Arbeitsmarkt schwer vermittelbar. Kulturelle Unterschiede 
sowie geringe Bildung, fehlende Sprachkenntnisse, Traumatisierungen, Mangel an Arbeits-
erfahrung und fehlende Kenntnisse des Arbeitsmarkts erschweren den Einstieg. 
Den Projektteilnehmenden mit Fluchterfahrung wird im niederschwelligen Projekt ein prag-
matischer Zugang zum Arbeitsmarktsystem ermöglicht. 

--------------------------------------------------------------
*Als Datenquellen dienten das im Auftrag der ESF-Verwaltungsbehörde des Landes Baden-Württemberg von der 
ISG GmbH erstellte Datenset und von der Bundesagentur für Arbeit veröffentlichte Daten. Der landeseinheitlich 
angelegte Datenstand verweist auf den Monat September 2018. Des Weiteren die Daten des Jobcenters Stand 
März 2019.
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Vermittlungshemmnisse
Bei Flüchtlingen:
In dieser Gruppe finden sich viele, die aus unterschiedlichen Gründen große Schwierig-
keiten haben „Fuß zu fassen“. Die Probleme sind nicht nur beruflicher Art, auch die Ein-
gliederung in die Gesellschaft ist problematisch. Viele Flüchtlinge sprechen sehr schlecht 
Deutsch. Eine Neuausrichtung des Rollenbildes der Frau stellt für die gesamte Familie eine 
Herausforderung dar. 
Bei Männern: 
Meist liegen mehrere Vermittlungshemmnisse vor, hier v. a. Suchtprobleme, Straffällig-
keit, geringe oder fehlende schulische und berufliche Qualifikationen und unterbrochene 
Berufsbiografien. Oft zeigt sich eine eingeschränkte Fähigkeit der Selbstorganisation und 
Tagesstrukturierung. 
Bei Frauen: 
Frauen sehen sich einer Mehrfachanforderung in Bezug auf Erwerbstätigkeit, Familienar-
beit und Haushalt gegenüber. Überwiegend gering qualifiziert und meist nur eingeschränkt 
zeitlich und räumlich mobil haben sie darüber hinaus mit vielfältigen Problemlagen wie 
psychischen Problemen, Gewalterfahrungen und Suchtverhalten zu kämpfen. 

14.3. Konzept 
Der Einsatz einer modular den jeweiligen Bedürfnissen anpassbaren Maßnahme ermög-
licht die praktische Erprobung beruflicher Kenntnisse, die Einübung von Grundarbeits- und 
Kommunikationskompetenzen und die Stabilisierung in der Nachbetreuung. Ein Dolmet-
scherpool steht bei Sprachproblemen zur Verfügung. 
Als neue Komponente ist eine Förderung nach § 16i als Brücke zur Teilhabe am (ersten) 
Arbeitsmarkt, geplant.  
Die Teilprojektträger wohnungslosenhilfe biberach e. V., Diakonische Bezirksstelle Biberach 
sowie die bfz gGmbH Donauwörth ∙ Ulm ∙ Aalen (DUA), Außenstelle Biberach haben ge-
meinsam in den vergangenen Jahren durch die systematische Zusammenarbeit erhebliche 
Erfolge bei der persönlichen Stabilisierung und beruflichen Eingliederung benachteiligter 
Personen erzielt.
Die Diakonische Bezirksstelle übernimmt im Verbund die Aufgabe der Koordination des 
Netzwerkprojektes. Die Teilprojektträger bieten ein aufeinander abgestimmtes, nieder-
schwelliges Unterstützungsangebot an.
Das Netzwerk arbeitet mit allen relevanten Akteuren vor Ort. Es bietet eine Kombination 
aus Kompetenzfeststellung, praxisorientierter Arbeitserprobung, Sprachunterricht und Be-
triebspraktika mit sozialpädagogischer Begleitung. 
Die Netzwerkpartner arbeiten mit anderen Fachdiensten und Anbietern außerhalb des 
Netzwerks zusammen. Die enge Abstimmung mit dem Fallmanagement der zuweisenden 
Optionskommune ist selbstverständlich. 

14.4. Ziele
Das ESF-Projekt ergänzt  eine Maßnahme zur beruflichen Eingliederung nach § 45 SGB III 
Nrn. 1, 2, 3, 5 i. V. m. § 16 SGB II.  Die in dieser Maßnahme erarbeiteten Themenstellun-
gen werden vertieft, die erreichten Ergebnisse weiterentwickelt und im Sinne der Nachhal-
tigkeit gesichert. 
Die Ziele im Einzelnen:

• Stabilisierung der Lebensverhältnisse (kultur- und geschlechtersensibel)
• Abbau der individuellen Vermittlungshemmnisse 
• Vermittlung von Basiskompetenzen und Schlüsselqualifikationen 
• Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit, gesundheitliche Stabilisierung 
• Heranführung an die Erfordernisse des regulären Arbeitsmarktes 
• Entwicklung realisierbarer Anschlussperspektiven (Nachhaltigkeit)
• Soziale und gesellschaftliche Integration 
• Vermittlung von Sprachkenntnissen, auch berufsbezogen
• Sensibilisierung für die Schonung der Ressourcen
• Sicherung sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze 
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14.5 Aus der Praxis
Die 29 Plätze wurden wie folgt aufgeteilt:

• Teilprojekt wohnungslosenhilfe biberach e.V.: 20 Plätze
• Teilprojekt Diakonische Bezirksstelle Biberach: 9 Plätze 
• Teilprojekt bfz gGmbH Donauwörth ∙ Ulm ∙ Aalen (DUA), Außenstelle Biberach,  
 Aktivierungs- und Eingliederungsprojekt „P.I.A.“: Schulung für alle 29 Plätze

Die Gruppeneinteilung erfolgte entsprechend der Sprachkenntnisse der Teilnehmenden. 
Bei der Einteilung in die Praxisbereiche wurde auf berufliche Vorkenntnisse, Interessen 
aber auch Belastbarkeit (psychisch und physisch) Rücksicht genommen. Die Einübung der 
Arbeitstugenden wurde bei allen Teilnehmenden im Laufe des Jahres deutlich verbessert 
(Termine wurden mitgeteilt und Bescheinigungen bzw. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 
nachgereicht). Die sozialen und wirtschaftlichen Lebensverhältnisse konnten zunehmend 
stabilisiert werden, verstärkt durch das Nachsorgeangebot.
Durch die Teilnahme an dem Projekt konnten individuelle Vermittlungshemmnisse aufge-
deckt und mit den Teilnehmenden thematisiert und abgebaut werden. Hierbei zeigte ins-
besondere die Durchführung der neu entwickelten Module (siehe Anhang) ihren Erfolg. Für 
jeden Arbeitsbereich wurden spezielle Bausteine entwickelt, in denen den Teilnehmenden 
bestimmte Kenntnisse vermittelt werden sollten. In der Gruppe 1 wurde bei der Durchfüh-
rung der Module zudem ein Dolmetscher hinzugezogen.
Durch die Einführung der Module, wurde ein zeitliches Kontingent geschaffen, in dem den 
Teilnehmenden unterschiedliche Fertigkeiten zunächst theoretisch erklärt und teilweise di-
rekt im Anschluss erprobt werden konnten.
Durch die gemischte Zusammensetzung (Männer / Frauen) in allen Arbeitsbereichen konn-
ten die Hemmnisse in der Zusammenarbeit sowie die Tätigkeit in einem traditionell vom 
anderen Geschlecht dominierten Arbeitsbereich abgebaut werden und Erfolge in der Ver-
besserung der Beschäftigungsfähigkeit festgestellt werden.

Im gesamten Jahr 2019 war der Themenbereich „Gesundheit“ von großer Wichtigkeit für 
die Projektteilnehmenden. Neben der Klärung der Leistungsfähigkeit war ebenso die Ver-
meidung einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes von besonderer Bedeutung.
Mit einem Teilnehmenden wurden orthopädische Schuhe aufgrund einer Diabetes Erkran-
kung beantragt und der Teilnehmende ebenso im Antragsverfahren für die Kostenüber-
nahme unterstützt. Hierbei nahm insbesondere die Klärung des Kostenträgers viel Zeit in 
Anspruch.
Mit einer Teilnehmerin wurde ein Gutachten beim Kreisgesundheitsamt durchgeführt und 
die Teilnehmerin beim Ausfüllen der Unterlagen unterstützt. Mit zwei weiteren Teilnehmen-
den wurde ein Grad der Behinderung beantragt, um einen Ausgleich zu den Einschränkun-
gen zu erhalten sowie die Teilhabe am Arbeitsmarkt weiter zu fördern.
Im finanziellen Bereich zeigte sich ebenso ein hoher Hilfebedarf. Während den Teilneh-
menden teilweise die Leistungen, auf die ein Anspruch besteht, gar nicht bekannt war, 
war es ebenso notwendig beim Ausfüllen der Unterlagen zu unterstützen. Mit einem Teil-
nehmenden wurde ein Antrag auf Elterngeld gestellt. Für zwei Teilnehmende wurde eine 
Zuzahlungsbefreiung beantragt. Mit zwei Teilnehmenden wurde eine Befreiung von den 
Rundfunkgebühren beantragt. Mit einem Teilnehmenden wurden Leistungen im Zusam-
menhang mit einer Schwangerschaft/Geburt beantragt. Mit einer Teilnehmerin wurde ein 
Antrag auf Kostenübernahme für Verhütungsmittel gestellt. Mit einem Teilnehmer wurde 
ein Beratungsschein beantragt und anschließend der Kontakt zu einem Anwalt hergestellt. 
Mit einem Teilnehmer wurde ein Weitergewährungsantrag auf ALG II gestellt.
Eine große Anzahl der Teilnehmenden lebt in prekärem Wohnraum. Diese wurden unter-
stützt adäquaten Wohnraum zu finden. Zudem war der Erhalt des bestehenden Wohnraums 
bei allen Teilnehmenden von großer Wichtigkeit. 
Bei einer Teilnehmerin fand ein Hausbesuch statt, um sich persönlich einen Eindruck von 
der Wohnsituation zu machen. Hierbei wurden Vermüllungstendenzen sichtbar, die direkt 
thematisiert wurden und im weiteren Verlauf in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und 
dem Integrationsmanager verbessert werden sollte.
Mit einem Teilnehmer wurde ein Wohnberechtigungsschein beantragt und mit ihm und ei-
nem weiteren Teilnehmenden vermehrt Wohnungsbewerbungen ausgefüllt.
Eine Teilnehmerin konnte erfolgreich bei der Vermittlung in neuen Wohnraum begleitet 
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werden. Des Weiteren erhielt ein Teilnehmer eine neue Unterkunft zugewiesen (Familien-
nachzug). In beiden Fällen konnte die Zusicherung beim Jobcenter erfolgreich beantragt 
werden. Eine Teilnehmerin wurde zudem bei der Beantragung für Erstausstattung unter-
stützt.
Vor den Abschlussgesprächen, die im letzten Quartal 2019 stattfanden, erhielten die jewei-
ligen Fallmanager den abgeschlossenen Strategieplan. Bei diesem Gespräch zwischen Teil-
nehmenden, zuständigem Fallmanager und der sozialpädagogischen Fachkraft konnte ein 
Fazit gezogen, der Status quo mitgeteilt und das weitere Vorgehen abgestimmt werden.
Um die Nachhaltigkeit der erreichten Erfolge zu gewährleisten, wurde zudem ein Nachsor-
geangebot eingerichtet. Die Teilnehmenden haben dadurch, insbesondere nach der erfolg-
reichen Vermittlung in ein Beschäftigungsverhältnis, die Möglichkeit, weiterhin die sozial-
pädagogische Betreuung der wohnungslosenhilfe biberach e.V. in Anspruch zu nehmen. 
In diesem Jahr haben 5 Teilnehmende das Nachsorgeangebot angenommen. 

14.6 Erhebung der Teilnehmenden
2019

Teilnehmende 38

Geschlecht
männlich weiblich

19 19

Altersstruktur
18–24 Jahre 25–54 Jahre 55–63 Jahre

0 27 11

Migrationshin-
tergrund 25

davon keine deutsche  
Staatsangehörigkeit

20
davon männlich weiblich männlich weiblich

12 13 11 9
Keinen Schulab-
schluss

männlich weiblich
12 13

davon Migrations-
hintergrund

keine dt. 
Staatsang.

Migrationshin-
tergrund

keine dt. Staats-
angehörigkeit

12 11 10 9

Hauptschulab-
schluss

männlich weiblich
6 6

davon Migrations-
hintergrund

keine dt. 
Staatsang.

Migrationshin-
tergrund

keine dt. Staats-
angehörigkeit

0 0 3 0

Höherer Bil-
dungsaschluss

männlich weiblich
1 0

davon Migrations-
hintergrund

keine dt. 
Staatsang.

Migrationshin-
tergrund

keine dt. Staats-
angehörigkeit

0 0 0 0

Berufsausbil-
dung

männlich weiblich
3 4

davon Migrations-
hintergrund

keine dt. 
Staatsang.

Migrationshin-
tergrund

keine dt. Staats-
angehörigkeit

0 0 1 0

Bei insgesamt 32 Teilnehmenden wurden Vermittlungshemmnisse definiert, die bei allen 
Teilnehmenden reduziert werden konnten. Ebenso konnten bei allen Integrationsfortschrit-
te erzielt werden. Mit allen Teilnehmenden wurde ein Hilfeplan erstellt. Bei 6 Personen 
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konnte aufgrund langanhaltender Fehlzeiten keine Beurteilung erfolgen. 
Aus gesundheitlichen Gründen musste bei 8 Teilnehmenden die Maßnahme beendet wer-
den.

Vermittlung / Erreichung der Ziele
4 [11%] Vermittelt in den 1. Arbeitsmarkt 
4 [13%] Vermittelt in Praktika

2 Vermittelt in Sprachkurs

Das Nichterreichen der Ziele bei der Vermittlung in Praktika oder Beschäftigungsverhält-
nisse lässt sich auf die starken gesundheitlichen Einschränkungen der Teilnehmenden zu-
rückführen. Die Einschränkungen stellten hohe Vermittlungshemmnisse dar, die den Erfolg 
in diesem Bereich begrenzten.

Das Projekt wird durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert.
Mit den Geldern des Strukturfonds ESF werden Projekte unterstützt, die die Beschäfti-
gungsfähigkeit der Menschen entwickeln oder wiederherstellen. Gefördert werden Bil-
dung, Ausbildung und Beschäftigung. Ein Grundprinzip des ESF ist es, Chancengleichheit 
für Frauen und Männer in allen Bereichen anzustreben. Grundsätzlich können alle Arten 
von Maßnahmen gefördert werden, die zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt beitragen 
und positive Auswirkungen auf die Beschäftigung und die Verringerung bzw. Vermeidung 
von Arbeitslosigkeit haben. Die Finanzierung setzt sich aus privaten und öffentlichen 
Mitteln und dem Zuschuss aus dem ESF zusammen.
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15. Anhang
(zu Kapitel 14 BQVB)

Module zur praktischen Erprobung beruflicher Kenntnisse 
mit und ohne Sprachunterstützung

I. Praktische Erprobung beruflicher Kenntnisse im Bereich des Möbellagers der wohnungs-
losenhilfe biberach e.V.
Arbeitssicherheit

• Sicherheitsunterweisung
Grundlagen der Hygiene und Reinigung

• Einführung in den Hygiene- und Putzplan
• Einführung in die Reinigungsmittel
• Einweisung Müllsortierung und -trennung

Kundenbetreuung 
• Kontaktaufnahme zu Kunden
• Kundenberatung

Verkaufswesen
• Kassenbedienung
• Preisgestaltung
• Warenauszeichnung
• Warenpräsentation
• Produktverpackung

Handwerkliche Grundlagen
• Möbelaufbau
• Möbelabbau
• Auswahl und Handhabung von Werkzeugen nach Arbeitszweck 

Transport
• Be- und Entladen bei An- und Auslieferung
• Sachgerechte Transportsicherung

II. Praktische Erprobung im Bereich der Tagesstätte der wohnungslosenhilfe biberach e.V.
Arbeitssicherheit

• Sicherheitsunterweisung
Grundlagen der Hygiene und Reinigung

• Einführung in den Hygiene- und Putzplan
• Einführung in die Reinigungsmittel
• Einweisung Müllsortierung und -trennung

Essensvorbereitung kalte und warme Küche, Essenausgabe 
• Einweisung in die Geräte 
• Umgang mit Lebensmitteln  
• Grundlagen der Zubereitungsarten (Kochen, Braten, Backen, Obst, Kräuterkunde,etc.)
• Vorbereitung und Ausgabe
• Einweisung in das Kassensystem

Geschirrrückgabe und Endreinigung
• Abräumen 
• Einweisung Geschirrspüler (Benutzung, Reinigung, Befüllung)
• Reinigung der Geräte, der Küche und der Tagesstätte

Wäsche
• Einweisung in die Geräte (Waschmaschine, Trockner, Bügeleisen)



48

wohnungslosenhilfe
Fachberatungsstelle für den Landkreis biberach e.V.

• Einführung in die Textilkunde und in die Reinigungsmittel 
• Einführung ins Bügeln 
• Verteilung der Wäsche

III. Praktische Erprobung im Bereich haushaltsnahe Dienstleistungen der wohnungslosen-
hilfe biberach e.V.
Arbeitssicherheit

• Sicherheitsunterweisung 
Grundlagen der Hygiene und Reinigung

• Einführung in den Hygiene- und Putzplan
• Einführung in die Reinigungsmittel
• Einweisung Müllsortierung und -trennung

Handwerkliche Grundlagen
• Möbelaufbau
• Möbelabbau

Garten- und Grünanlagen
• Heckenschneiden
• Grasschnitt
• Auswahl und Handhabung von Werkzeugen nach Arbeitszweck
• Entsorgung

Renovierungsarbeiten
• Streichen
• Tapezieren
• Boden verlegen

Haushaltsauflösungen und Entrümpelungen
• Sortierung und Einpacken
• Entsorgung

Umzug/Transport
• Abbau und Montage von Möbeln und Einrichtungsgegenständen
• Be- und Entladen
• Sachgerechte Transportsicherung

Module zur Stabilisierung (Nachbetreuung) 
mit und ohne Sprachunterstützung 

Begleitung einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 
• Unterstützung bei der Bewältigung alltagspraktischer Probleme und bürokrati- 
 scher Prozesse wie die Kommunikation mit dem Jobcenter, Versicherungen oder  
 anderen Institutionen. Ebenso bei Beantragung eines Mietzuschusses sowie bei  
 Alleinerziehenden der Organisation der Kinderbetreuung während der Arbeits- 
 zeiten
• Hilfe bei der Überbrückung von finanziellen Engpässen durch wegfallende Unter- 
 stützungsleistungen
• Unterstützung bei der Einarbeitung
• Kontakt zum Arbeitgeber
• Krisenintervention
• Bei Bedarf Vermittlung weiterer Hilfeangebote (z.B. Schuldner- und Suchtbera- 
 tung) 
• Dokumentation der Entwicklungsschritte
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